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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Neumann über die Beschwerden von 1.) XXXX , 
geb. XXXX , 2.) XXXX , geb. XXXX , gesetzlich vertreten durch XXXX , und 3.) XXXX , geb. XXXX , 
gesetzlich vertreten durch XXXX , afghanische Staatsangehörige, gegen die Bescheide des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 29.12.2017 (in Hinblick auf XXXX und XXXX ) beziehungsweise vom 
07.03.2018 (in Hinblick auf XXXX ), Zahlen: 1.) 1113338206/160611603, 2.) 1113337307/160611611 und 3.) 
1181824108/180160495, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerden werden gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 idgF als 

unbegründet abgewiesen. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die Erstbeschwerdeführerin (in der Folge: BF1) ist die Mutter des minderjährigen Zweitbeschwerdeführers (in 
der Folge: BF2) und des in Österreich geborenen minderjährigen Drittbeschwerdeführers (in der Folge: BF3). 
Die BF sind Staatsangehörige Afghanistans. Am 29.04.2016 stellte die BF1 für sich und den BF2 und am 
15.02.2018 für den BF3 die vorliegenden Anträge auf internationalen Schutz in Österreich. 
 

Am 30.04.2016 wurde die BF1 erstbefragt und gab hierbei an, in Mazar-e Sharif/Afghanistan geboren worden, 
Hazara und Schiit zu sein. Als sie damals ihren (ersten) Mann und Vater des BF2 kennengelernt habe und habe 
heiraten wollen, seien ihre Eltern dagegen gewesen. Aus diesem Grund seien die BF1 und ihr (erster) Mann nach 
Herat und ein Jahr später in den Iran geflohen. Da ihr (erster) Mann im Iran keine Papiere gehabt habe, sei er 
beim Aufgriff durch die Polizei nach Afghanistan abgeschoben worden. Er sei in den Iran zurückgekehrt, aber 
erneut von der Polizei aufgegriffen worden. Man habe ihm gesagt, dass er und seine Familie Papiere erhalten 
würden, wenn er in den Krieg nach Syrien ziehe. Die BF1 habe dann von seinen Freunden erfahren, dass er im 
Krieg in Syrien getötet worden sei. Einige Monate später habe ihr Onkel gesagt, dass sie wieder heiraten solle 
und sie ihren jetzigen (zweiten) Mann, der 70 Jahre alt sei, heiraten müsse. Dieser habe sie und den BF2 
mehrmals geschlagen und die beiden sehr schlecht behandelt; aus diesem Grund sei sie mit dem BF2 aus dem 
Iran geflüchtet. Die BF1 könne weder nach Afghanistan noch in den Iran zurück. Für den BF2 würden dieselben 
Fluchtgründe gelten. 
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Am 18.12.2017 wurde die BF1 einer Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der 
Folge: BFA) unterzogen. Im Protokoll wurde anfangs angemerkt, dass die BF1 anlässlich der Begrüßung den 
Handschlag mit dem Organwalter aus Glaubensgründen verweigert habe. Sodann wiederholte sie die in der 
Erstbefragung angeführten Personendaten und führte weiter aus, im 8. Monat schwanger zu sein. Sie habe in 
Österreich einen Mann namens Bashir kennengelernt, mit dem sie vier bis fünf Monate zusammengelebt habe. 
Die beiden hätten durch einen Bekannten von Bashir traditionell geheiratet; der Bekannte sei nicht anwesend 
gewesen; es sei telefonisch geschehen. Diesbezüglich gab die anwesende rechtliche Vertretung der BF1 an, dass 
es im islamischen Recht üblich sei, dass auf diese Art und Weise befristet geheiratet werde. Als Bashir von der 
Schwangerschaft der BF1 erfahren habe, habe er gemeint, sie solle das Kind abtreiben. Die BF1 sei jedoch 
dagegen gewesen; daraufhin habe Bashir die BF1 verlassen. Zu ihren Fluchtgründen gab die BF1 
zusammengefasst an, dass sie ohne Erlaubnis ihrer Eltern einen Mann geheiratet habe und mit diesem zunächst 
in eine andere Stadt in Afghanistan und letztlich weiter in den Iran geflüchtet sei, nachdem sie erfahren habe, 
dass von ihrer Familie nach ihr gesucht werde. Ihr Mann sei mangels Aufenthaltsgenehmigung vom Iran nach 
Afghanistan abgeschoben worden und sei anschließend wieder illegal in den Iran zurückgekehrt. Als er einige 
Zeit später erneut aufgegriffen worden sei, habe man ihm vorgeschlagen, dass er nach Syrien gehe solle, um zu 
kämpfen; ansonsten würde er wieder nach Afghanistan abgeschoben werden. Gezwungenermaßen habe ihr 
Mann dieser Reise nach Syrien zugestimmt; später habe die BF1 erfahren, dass ihr Mann getötet worden sei. Die 
BF1 habe sich an ihren Onkel gewandt, der sie letztlich zwangsverheiratet habe. Dieser zweite Mann habe die 
BF1 und den BF2 belästigt, weshalb sie von ihm weggelaufen sei. Die BF1 sei als alleinstehende Frau mit zwei 
minderjährigen Kindern nicht in der Lage, in Afghanistan zu leben; zudem würde sie von ihrer Familie aufgrund 
des Geschehenen gesteinigt werden. In Afghanistan würden noch ihre Eltern, ihre Geschwister, Onkeln und eine 
Tante in Mazar-e Sharif und Umgebung leben; sie habe zu niemandem in Afghanistan Kontakt. Ihr zweiter 
Ehemann sei im Iran. Zu den damaligen Verhältnissen in ihrer Heimat befragt, gab die BF1 an, drei Jahre 
Unterricht in einer Moschee gehabt und danach die Tätigkeit als Schneiderin von ihrer Mutter gelernt zu haben. 
Die Familie habe damals große - auch landwirtschaftlich genutzte - Grundstücke und ein Haus gehabt. Sie habe 
in Afghanistan das Haus nicht verlassen dürfen. Ihr Ehemann habe ihr es zwar nicht untersagt, jedoch dürften 
Frauen in Afghanistan nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. Zuletzt gab die BF1 an, in Österreich einen A1 
Deutschkurs zu besuchen und Reinigungsarbeiten durchgeführt zu haben; sie lebe aber von der 
Grundversorgung. Sie wolle gern Deutsch lernen und die Schule besuchen, damit sie selbständig werden könne. 
Diese Gelegenheit habe sie weder in Afghanistan noch im Iran gehabt. Zuletzt gab die BF1 an, dass es ihrem 
Sohn gut gehe, er gut Deutsch könne und er sich in Österreich sehr wohl fühlen würde. 
 

Im Zuge der Befragung legte die BF1 medizinische Unterlagen (betreffend ihre Schwangerschaft), 
Deutschkursbestätigungen, eine Teilnahmebestätigung am ÖAMTC-Fahrradkurs sowie eine 
Schulbesuchsbestätigung für den BF2 vor. 
 

In einer Stellungnahme vom 19.12.2017 wurde - unter Anführung mehrerer Beispiele - dargetan, dass Frauen in 
Afghanistan keine Grundrechte ausüben dürften. Zudem wurde Kritik an den Länderfeststellungen zu 
Afghanistan geübt und auf die dortige schlechte Sicherheitslage verwiesen. 
 

Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wies das BFA mit Bescheiden vom 29.12.2017 die Anträge der 
BF1 und des BF2 auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten gemäß 
§ 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erkannte den genannten BF den 
Status von Asylberechtigten nicht zu. Das BFA erkannte ihnen weiters den Status von subsidiär 
Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 (in Hinblick auf die BF1) bzw. gem. § 8 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 3 AsylG (in 
Hinblick auf den BF2) in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Afghanistan zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihnen 
gemäß § 8 Abs. 4 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung gültig bis zum 29.12.2018 (Spruchpunkt III.). 
 

In der Bescheidbegründung traf die Erstbehörde Feststellungen zur Person der BF und zur Lage in ihrem 
Herkunftsstaat. Hinsichtlich der BF1 wurde festgehalten, dass sie nicht habe glaubhaft darlegen können, dass sie 
in Afghanistan asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt gewesen sei bzw. eine solche zukünftig zu befürchten hätte. 
Eine westliche Orientierung und Gesinnung habe in Bezug auf die BF1 nicht festgestellt werden können. Für den 
BF2 seien keine eigenen Fluchtgründe vorgebracht worden. Es liege aber ein Familienverfahren gem. § 34 Abs. 
3 AsylG vor. 
 

Im Fall der BF1 sei aber derzeit davon auszugehen, dass ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung als alleinstehende Frau in ihr Herkunftsland eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 und Art. 
3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für sie als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen könnte. Aus diesem Grund sei ihr subsidiärer 
Schutz zu gewähren. Der BF2 würde diesbezüglich den gleichen Schutz erhalten. 
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Mit Schreiben vom 26.01.2018 brachten die BF1 und der BF2 das Rechtsmittel der Beschwerde ein, mit dem die 
Bescheide hinsichtlich Spruchpunkt I. angefochten und eine mündliche Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht (BVwG) beantragt wurde. 
 

In der Beschwerdebegründung wurden im Wesentlichen die bereits geschilderten Fluchtgründe der B1 
wiederholt und ausgeführt, dass sie abgesehen davon im Falle einer Abschiebung nach Afghanistan eine 
Verfolgung aus geschlechtsspezifischen Gründen befürchte, weil sie als westlich orientierte, alleinstehende Frau 
in der konservativ-islamischen Gesellschaft nicht leben könnte und in Gefahr wäre, Gewalt von islamistischen 
Terroristen ausgesetzt zu sein. Alleinstehende Frauen oder Frauen ohne männlichen Schutz seien weiterhin in 
Bezug auf eine normale soziale Lebensführung eingeschränkt bzw. fehle es ihnen - infolge der sozialen 
Einschränkung - grundsätzlich an Mitteln zum Überleben. Die BF1 sei eine Frau mit einer Wertevorstellung, die 
mit den afghanischen Traditionen nicht vereinbar sei und ihr eine Lebensführung nach ihren Vorstellungen nicht 
ermögliche. Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan befürchte die BF1 Verfolgung aufgrund ihrer westlichen 
Lebenseinstellung sowie Verfolgung aus geschlechtsspezifischen Gründen und Verfolgung aufgrund der 
vorgeworfenen Ehrverletzung durch ihre Familien und ihren (zweiten) "Ehemann". Mangels Schutzwilligkeit 
und Schutzfähigkeit der afghanischen Behörden habe die BF nach Österreich flüchten müssen, um hier einen 
Antrag auf internationalen Schutz stellen zu können. 
 

Am XXXX kam der BF3 in Österreich zur Welt und stellte die BF1 als gesetzliche Vertreterin für diesen am 
15.02.2018 den vorliegenden Antrag auf internationalen Schutz. Hiezu wurde die BF1 am 07.03.2018 
einvernommen und gab an, dass der BF3 gesund sei und sein Vater ASADI Said Bashir heißen würde. Sie stelle 
einen Antrag auf ein Familienverfahren gem. § 34 AsylG. Der BF3 habe keine eigenen Fluchtgründe. 
 

In weiterer Folge wies das BFA mit Bescheid vom 07.03.2018 den Antrag des BF3 auf internationalen Schutz 
bezüglich der Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 
13 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erkannte dem BF3 den Status eines Asylberechtigten nicht zu. Das BFA 
erkannte ihm weiters den Status eines subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 3 AsylG in 
Bezug auf seinen Herkunftsstaat Afghanistan zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihm gemäß § 8 Abs. 4 AsylG eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung gültig bis zum 29.12.2018 (Spruchpunkt III.). 
 

In der Bescheidbegründung traf die Erstbehörde Feststellungen zur Person des BF3 und zur Lage in seinem 
Herkunftsstaat. Es wurde ausgeführt, dass seine gesetzliche Vertretung keine eigenen Fluchtgründe für den BF3 
geltend gemacht habe, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG ausgegangen 
werden könne. Wie aus den Länderfeststellungen klar hervorgehe, sei auch aus der allgemeinen Lage in 
Afghanistan, insbesondere in Kabul selbst, nicht eine derartige Situation ersichtlich, die eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens annehmen ließe. Aus der allgemeinen Lage im Herkunftsland allein ergebe sich eine 
solche Gefährdung nicht. Jedoch liege im vorliegenden Fall ein Familienverfahren gem. § 34 AsylG vor. Der 
Mutter des BF3 sei mit Bescheid vom 29.12.2017 der Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
worden, sodass auch er den gleichen Schutz erhalte. 
 

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides 
wurden unrichtige Feststellungen, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und eine unrichtige rechtliche Beurteilung 
geltend gemacht. Hinsichtlich der Begründung der Beschwerde wurde auf das Vorbringen der BF1 verwiesen. 
 

Am 04.12.2018 fand eine öffentliche, mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht statt. 
 

Die BF1 führte dabei aus, in Mazar-e-Sharif geboren und aufgewachsen zu sein und von ihrer Mutter die 
Tätigkeit als Schneiderin gelernt zu haben. Ihre Eltern seien Teppichhändler gewesen. Die BF1 habe keinen 
Kontakt mehr zu ihrer in Afghanistan lebenden Familie (Eltern, Geschwister, Onkeln und Tanten). Sie habe 
damals gegen den Willen ihrer Eltern ihren ersten Mann geheiratet und sei nach dessen Tod vom Onkel mit 
einem anderen Mann wegen Geld zwangsverheiratet worden. Dieser sei viel älter und wohlhabend gewesen. Ihr 
Onkel habe sie damals - vielleicht über Freunde oder Nachbarn - gefunden bzw. habe ihm sein Bruder (der Vater 
der BF1) - trotz Streitigkeiten untereinander - davon erzählt, dass die BF1 weggelaufen sei. Die BF1 sei eine Zeit 
lang zu ihrem Onkel gezogen. Anfangs sei er nett und gut zu ihr gewesen; danach habe er ihr aber Druck wegen 
des zweiten Mannes gemacht. Er habe sie zwangsverheiratet. Der zweite Mann sei aber weder zur BF1 noch zu 
ihrem Kind gut gewesen; er habe das Kind geschlagen und ihm Angst gemacht. Dieser Mann habe der BF1 auch 
gedroht, dass er ihr Kind töten werde, sollte sie etwas unternehmen (nicht gehorchen oder weglaufen). Die BF1 
habe ihn nicht geliebt und sich mit ihm vor ihren Freundinnen geschämt. Die BF1 gab weiters an, dass sie sich 
nicht an ihre Eltern habe wenden können, weil sie ja bereits mit ihrem ersten Mann vor ihnen weggelaufen sei; 
sie hätten sie dafür getötet. Die BF1 habe jetzt einen Freund, mit dem sie traditionell verheiratet sei. Ein Mullah 
habe die beiden am Telefon verheiratet; es sei eine Ehe auf Zeit für drei Jahre. Sie wolle ihn nun näher 
kennenlernen und sehen, ob er gut sei. Dann würde sie ihn heiraten. Er sei der Vater ihres zweiten Kindes. Er 
habe sie zwar damals verlassen, sei aber nach der Geburt des BF3 zurückgekehrt. Sie würden getrennt leben, 
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aber wenn sie etwas brauche, melde sie sich bei ihm. Die BF1 besuche in Österreich einen Deutschkurs und 
wolle hier einmal als Schneiderin arbeiten. Der Vater ihres Kindes würde auf das Kind aufpassen, damit sie den 
Deutschkurs weiterbesuchen könne. Die BF1 gehe in Österreich jederzeit spazieren, bringe ihre Kinder zum 
Schwimmen und ein Kind zum Fahrrad fahren bzw. Fußball spielen. Sie selbst gehe auch Fahrrad fahren, was 
Frauen in Afghanistan verboten wäre. Sie habe in Österreich den Fahrradschein gemacht. In Afghanistan sei sie 
nicht frei gewesen. Sie habe einen Tschador tragen müssen und habe das Haus nicht verlassen können. Ihr Mann 
habe es ihr zwar erlaubt, sie selbst habe aber Angst gehabt. Frauen würden von den Taliban entführt und 
vergewaltigt werden. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Beweisaufnahme: 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch Einsicht in: 
 

- die dem BVwG vorliegenden Verwaltungsakten des BFA, beinhaltend vor allem die Niederschriften der 
Erstbefragungen am 30.04.2016, die Niederschrift der Einvernahmen vor dem BFA am 18.12.2017 und am 
07.03.2018 sowie die Beschwerden 
 

Weiters herangezogen wurden die Angaben der BF1 in der Verhandlung vor dem BVwG am 04.12.2018. 
 

2. Feststellungen (Sachverhalt): 
 

2.1. Die BF sind afghanische Staatsangehörige, Angehörige der Volksgruppe der Hazara und sind der 
schiitischen Glaubensrichtung des Islam zuzurechnen. Die BF1 ist die Mutter des minderjährigen BF2 und des in 
Österreich geborenen, minderjährigen BF3. 
 

2.2. Die BF1 und der BF2 haben lange Zeit im Iran gelebt. 
 

2.3. Die BF sind in Afghanistan weder vorbestraft, noch wurden sie jemals inhaftiert oder hatten mit den 
dortigen Behörden sonstige Probleme. 
 

Eine wie auch immer geartete Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung konnte die BF1 (für sich bzw. ihre Kinder) weder 
glaubhaft machen, noch geht sie aus dem Akt hervor. 
 

Es konnte auch nicht festgestellt werden, dass die BF im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer wie auch immer gearteten Verfolgungsgefahr ausgesetzt sein werden. 
 

Die BF1 konnte eine an asylrelevante Merkmale im Sinne der GFK anknüpfende Verfolgung (für sich bzw. ihre 
Kinder) in Afghanistan nicht glaubhaft machen, noch kam eine solche im Verfahren sonst wie zu Tage. 
 

2.4. Zur Situation in Afghanistan werden auszugsweise folgende (für den gegenständlichen Fall wesentliche) 
Feststellungen aus dem BFA-Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zitiert. Hinsichtlich der 
Situation in Afghanistan hat sich seit den Länderfeststellungen in den Bescheiden für den vorliegenden Fall 
nichts Wesentliches geändert. Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht auch in die vorliegenden, aktuellen 
Länderfeststellungen zu Afghanistan Einsicht genommen, wobei sich - für den gegenständlichen Fall relevant - 
im Wesentlichen ein einheitliches Bild mit den bislang zugrunde gelegten Feststellungen zu Afghanistan ergibt. 
 

KI vom 27.6.2017: Afghanische Flüchtlinge im Iran (betrifft: Abschnitt 23 Rückkehrer) 
 

Aus gegebenem Anlass darf auf folgendes hingewiesen werden: 

Informationen zur Situationen afghanischer Flüchtlinge im Iran können dem Länderinformationsblatt Iran 
entnommen werden (LIB Iran - Abschnitt 21/Flüchtlinge). 
 

Länderkundliche Informationen, die Afghanistan als Herkunftsstaat betreffen, sind auch weiterhin dem 
Länderinformationsblatt Afghanistan zu entnehmen. 
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Religionsfreiheit 
 

Etwa 99.7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84.7-89.7% Sunniten (CIA 21.11.2016; vgl. USCIRF 
4.2016). Schätzungen zufolge, sind etwa 10-19% der Bevölkerung Schiiten (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 
21.10.2016). Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, Hindus, Baha¿i und 
Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein Jude in Afghanistan 
(AA 9.2016). 
 

Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Religionsfreiheit ist in der afghanischen 
Verfassung verankert, dies gilt allerdings ausdrücklich nur für Anhänger/innen anderer Religionen als dem 
Islam. Die von Afghanistan ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen 
Gesetze sind allesamt im Lichte des generellen Islamvorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen (AA 
9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Die Glaubensfreiheit, die auch die freie Religionsauswahl 
beinhaltet, gilt in Afghanistan daher für Muslime nicht. Darüber hinaus ist die Abkehr vom Islam (Apostasie) 
nach Scharia-Recht auch strafbewehrt (AA 9.11.2016). 
 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 verbessert, wird aber noch immer durch Gewalt und Drangsale gegen 
religiöse Minderheiten und reformierte Muslime behindert. Blasphemie und Abtrünnigkeit werden als 
Kapitalverbrechen angesehen. Nichtmuslimische Religionen sind erlaubt, doch wird stark versucht, deren 
Missionierungsbestrebungen zu behindern (FH 27.1.2016). Hindus, Sikhs und Schiiten, speziell jene, die den 
ethnischen Hazara angehören, sind Diskriminierung durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt (FH 27.1.2016; 
vgl. auch: 

CSR 8.11.2016). 
 

Im Strafgesetzbuch gibt es keine Definition für Apostasie. Laut der sunnitisch-hanafitischen Rechtsprechung gilt 
Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, für Frauen lebenslange Haft, sofern sie die Apostasie nicht 
bereuen. Ein Richter kann eine mindere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Zu 
Verfolgung von Apostasie und Blasphemie existieren keine Berichte - dennoch hatten Individuen, die vom Islam 
konvertierten, Angst vor Konsequenzen. Christen berichteten, dass sie aus Furcht vor Vergeltung, Situationen 
vermieden, in denen es gegenüber der Regierung so aussehe, als ob sie missionieren würden (USDOS 
10.8.2016). 
 

Nichtmuslimische Minderheiten, wie Sikh, Hindu und Christen, sind sozialer Diskriminierung und Belästigung 
ausgesetzt, und in manchen Fällen, sogar Gewalt. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht systematisch (USDOS 
10.8.2016). Dennoch bekleiden Mitglieder dieser Gemeinschaften vereinzelt Ämter auf höchster Ebene (CSR 
8.11.2016). Im Mai 2014 bekleidete ein Hindu den Posten des afghanischen Botschafters in Kanada (RFERL 
15.5.2014). Davor war Sham Lal Bathija als hochrangiger Wirtschaftsberater von Karzai tätig (The New Indian 
Express16.5.2012). 
 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Bildungsplan einrichten und umsetzen, der auf den 
Bestimmungen des Islams basiert; auch sollen religiöse Kurse auf Grundlage der islamischen Strömungen 
innerhalb des Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt 
wurden, in denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die 
Schulbücher auf gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, 
nicht aber Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime ist es nicht erforderlich den Islam an öffentlichen 
Schulen zu lernen (USDOS 10.8.2016). 
 

Nicht-muslimische religiöse Minderheiten werden durch das geltende Recht diskriminiert. So gilt die 
sunnitische-hanafitische Rechtsprechung für alle afghanischen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer 
Religion (AA 9.2016). Für die religiöse Minderheit der Schiiten gilt in Personenstandsfragen das schiitische 
Recht (USDOS 10.8.2016). 
 

Militante Gruppen haben sich unter anderem als Teil eines größeren zivilen Konfliktes gegen Moschen und 
Gelehrte gerichtet. Konservative soziale Einstellungen, Intoleranz und das Unvermögen oder die Widerwilligkeit 
von Polizeibeamten individuelle Freiheiten zu verteidigen bedeuten, dass jene, die religiöse und soziale Normen 
brechen, anfällig für Misshandlung sind (FH 27.1.2016). 
 

Blasphemie - welche anti-islamische Schriften oder Ansprachen beinhaltet, ist ein Kapitalverbrechen im Rahmen 
der gerichtlichen Interpretation des islamischen Rechtes. Ähnlich wie bei Apostasie, gibt das Gericht 
Blasphemisten drei Tage um ihr Vorhaben zu widerrufen oder sie sind dem Tod ausgesetzt (CRS 8.11.2016). 
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Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 
Anhängerin der zwei anderen abrahamitischen Religionen, Christentum und Judentum, ist. Einer Muslima ist 
nicht erlaubt einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind legal, 
solange das Paar nicht öffentlich ihren nicht-muslimischen Glauben deklariert (USDOS 10.8.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan 

 

 - CIA - Central Intelligence Agency (21.11.2016): The World Factbook 

 - Afghanistan, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, Zugriff 29.11.2016 
 

 - CRS - Congressional Research Service (8.11.2016): Afghanistan: 

Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, Zugriff 
30.11.2016 
 

 - FH - Freedom House (28.4.2015): Freedom of the Press 2015 - Afghanistan, 
http://www.ecoi.net/local_link/311145/449187_de.html, Zugriff 21.10.2015 

 

 - Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan, 

http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf, Zugriff 28.11.2016 
 

 - RFERL - Radio Free Europe/Radio Liberty (15.5.2014): First Afghan Hindu Envoy Takes Pride In 
Serving His Country, http://gandhara.rferl.org/content/article/25386024.html, Zugriff 29.11.2016 

 

 - The New Indian Express (16.5.2012): 'I greeted Manmohan, and he was delighted', 

http://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/article350359.ece?service=print, Zugriff 5.11.2015 
 

 - USCIRF - U.S. Commission on International Religious Freedom (4.2016): 2016 Country Reports: Tier 
2; Afghanistan, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Tier2_Afghan.pdf, Zugriff 
30.11.2016 

 

 - USDOS - US Department of State (10.8.2016): 2016 Report on International Religious Freedom - 
Afghanistan, http://www.ecoi.net/local_link/328423/469202_de.html, , Zugriff 29.11.2016 

 

Schiiten 
 

Die Bevölkerung schiitischer Muslime wird auf 10-19% geschätzt (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Zu 
der schiitischen Bevölkerung zählen die Ismailiten und die ethnischen Hazara (USDOS 10.8.2016). Die meisten 
Hazara Schiiten gehören der Jafari-Sekte (Zwölfer-Sekte) an. Im letzten Jahrhundert ist allerdings eine Vielzahl 
von Hazara zur Ismaili-Sekte übergetreten. Es gibt einige Hazara-Gruppen, die zum sunnitischen Islam 
konvertierten. In Uruzgan und vereinzelt in Nordafghanistan sind einige schiitische Belutschen (BFA 
Staatendokumentation 7.2016). 
 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten. Sowohl im Rat der 
Religionsgelehrten (Ulema), als auch im Hohen Friedensrat sind Schiiten vertreten; beide Gremien betonen, dass 
die Glaubensausrichtung keinen Einfluss auf ihre Zusammenarbeit habe (AA 9.2016). Afghanische Schiiten und 
Hazara sind dazu geneigt weniger religiös und gesellschaftlich offener zu sein, als ihre religiösen Brüder im Iran 
(CRS 8.11.2016). 
 

Die Situation der afghanisch schiitisch-muslimischen Gemeinde hat sich seit dem Ende des Taliban-Regimes 
wesentlich gebessert (USCIRF 30.4.2015). Beobachtern zufolge ist die Diskriminierung gegen die schiitische 
Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch gab es Berichte zu lokalen Vorfällen 
(USDOS 10.8.2016). 
 

Ethnische Hazara sind gesellschaftlicher Diskriminierungen ausgesetzt (USDOS 13.4.2016). Informationen eines 
Vertreters einer internationalen Organisation mit Sitz in Kabul zufolge, sind Hazara, entgegen ihrer eigenen 
Wahrnehmung, keiner gezielten Diskriminierung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgesetzt (Vertrauliche 
Quelle 29.9.2015). 
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Afghanischen Schiiten ist es möglich ihre Feste öffentlich zu feiern - manche Paschtunen sind über die 
öffentlichen Feierlichkeiten verbittert, was gelegentlich in Auseinandersetzungen resultiert (CRS 8.11.2016). Im 
November 2016, hat ein Kämpfer der IS-Terrormiliz, während einer religiösen Zeremonie in der Bakir-al-Olum-
Moschee - einer schiitischen Moschee in Kabul - am schiitischen Feiertag Arbain, einen Sprengstoffanschlag 
verübt (Tolonews 22.11.2016; vgl. auch: FAZ 21.11.2016). Bei diesem Selbstmordanschlag sind mindestens 32 
Menschen getötet und 80 weitere verletzt worden (Khaama Press 22.11.2016). In Kabul sind die meisten 
Moscheen trotz Anschlagsgefahr nicht besonders geschützt (FAZ 21.11.2016). Am 23. Juli 2016 wurde beim 
schwersten Selbstmordanschlag in der afghanischen Geschichte die zweite Großdemonstration der 
Enlightenment-Bewegung durch den ISKP angegriffen. Es dabei starben über 85 Menschen, rund 240 wurden 
verletzt. Dieser Schlag richtete sich fast ausschließlich gegen Schiiten (AA 9.2016). 
 

Einige Schiiten bekleiden höhere Ämter (CRS 8.11.2016); sowie andere Regierungsposten. Schiiten 
verlautbarten, dass die Verteilung von Posten in der Regierung die Demographie des Landes nicht adäquat 
berücksichtigte. Das Gesetz schränkt sie bei der Beteiligung am öffentlichen Leben nicht ein - dennoch 
verlautbarten Schiiten - dass die Regierung die Sicherheit in den Gebieten, in denen die Schiiten die Mehrheit 
stellten, vernachlässigte. Hazara leben hauptsächlich in den zentralen und westlichen Provinzen, während die 
Ismailiten hauptsächlich in Kabul, den zentralen und nördlichen Provinzen leben (USDOS 10.8.2016). 
 

Unter den Parlamentsabgeordneten befinden sich vier Ismailiten. Manche Mitglieder der ismailitischen 
Gemeinde beschweren sich über Ausgrenzung von Position von politischen Autoritäten (USDOS 10.8.2015). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (16.11.2015): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der 
Islamischen Republik Afghanistan 

 

 - Staatendokumentation des BFA (7.2016): AfPak Grundlagen der Stammes- & Clanstruktur 

http://www.bfa.gv.at/files/berichte/AFGH_Stammes_und%20Clanstruktur_Onlineversion_2016_07.pdf, Zugriff 
30.11.2016 
 

 - CIA - Central Intelligence Agency (21.11.2016): The World Factbook 

 - Afghanistan, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, Zugriff 29.11.2016 
 

 - CRS - Congressional Research Service (8.11.2016): Afghanistan: 

Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, Zugriff 
30.11.2016 
 

 - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung (21.11.2016): IS bezichtigt sich Anschlags in Kabul, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asien/gewalt-in-afghanistan-is-bezichtigt-sich-anschlags-in-kabul-
14537621.html, Zugriff 22.11.2016 
 

 - FH - Freedom House (28.4.2015): Freedom of the Press 2015 - Afghanistan, 
http://www.ecoi.net/local_link/311145/449187_de.html, Zugriff 21.10.2015 

 

 - Khaama Press (22.11.2016): US reaffirm strong support to Afghanistan after deadly Kabul attack, 
http://www.khaama.com/us-reaffirm-strong-support-to-afghanistan-after-deadly-kabul-attack-02335, 
Zugriff 22.11.2016 

 

 - SO - Spiegel Online (21.11.2016): Explosion in Kabul - viele Tote und Verletzte, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-explosion-in-kabul-mindestens-acht-tote-a-1122270.html, 
Zugriff 22.11.2016 
 

 - Tolonews (22.11.2016): Daesh Claims Responsibility For Kabul Mosque Bombing, 

http://www.tolonews.com/en/afghanistan/28471-daesh-claims-responsibility-for-kabul-mosque-bombing, 
Zugriff 22.12.2016 
 

 - USDOS - US Department of State (10.8.2016): 2016 Report on International Religious Freedom - 
Afghanistan, http://www.ecoi.net/local_link/328423/469202_de.html, , Zugriff 29.11.2016 
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 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 
17.1.2017 

 

 - Vertrauliche Quelle - eine internationale Organisation, die in Afghanistan ansässig ist (29.9.2015): 
Informationen zu der Sicherheitslage in Afghanistan. Interview, liegt bei der Staatendokumentation auf 

 

Ethnische Minderheiten 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2016 mehr als 33.3 Millionen Menschen (CIA 12.11.2016). 
Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 
nicht (Staatendokumentation des BFA 7.2016). 

Schätzungen zufolge, sind: 40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara, 9% Usbeken. Auch 
existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-
nomadischen Stämmen mongolisch, iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 
% der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2017). 
 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, 
Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane' wird für jeden 
Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet." 

(Staatendokumentation des BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. 
Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren 
Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine 
dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, 
Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine 
Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der 
Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, 
keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 
13.4.2016). 
 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung verankert. Fälle von Sippenhaft oder sozialer 
Diskriminierung sind jedoch nicht auszuschließen und kommen vor allem in Dorfgemeinschaften auf dem Land 
häufig vor (AA 9.2016). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in 
Konflikten und Tötungen (USDOS 13.4.2016). 
 

... 
 

Hazara 
 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 10% der Bevölkerung aus. (CRS 12.1.2015). Die Hazara 
besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und Herat im 
Westen erstreckt und unter der Bezeichnung Hazaradschat (azarajat) bekannt ist. Das Kernland dieser Region 
umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz Wardak. Es können auch 
einzelne Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul 
dazugerechnet werden. Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind die schiitische Konfession 
(mehrheitlich Zwölfer-Schiiten) und ihre ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild, woraus gern Schlussfolgerungen 
über eine turko-mongolische Abstammung der Hazara gezogen werden. Eine Minderheit der Hazara, die vor 
allem im nordöstlichen Teil des Hazaradschat leben, sind Ismailiten. Nicht weniger wichtig als Religion und 
Abstammung ist für das ethnische Selbstverständnis der Hazara eine lange Geschichte von Unterdrückung, 
Vertreibung und Marginalisierung. Jahrzehntelange Kriege und schwere Lebensbedingungen haben viele Hazara 
aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (Staatendokumentation 
des BFA 7.2016). 
 

Ihre Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Familie bzw. dem Klan. Die sozialen Strukturen 
der Hazara werden manchmal als Stammesstrukturen bezeichnet; dennoch bestehen in Wirklichkeit keine 
sozialen und politischen Stammesstrukturen. Das traditionelle soziale Netz der Hazara besteht größtenteils aus 
der Familie, obwohl gelegentlich auch politische Führer einbezogen werden können (Staatendokumentation des 
BFA 7.2016). 
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Für die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten Hazara hat sich die Lage grundsätzlich verbessert 
(AA 9.2016); sie haben sich ökonomisch und politisch durch Bildung verbessert (CRS 12.1.2015). In der 
öffentlichen Verwaltung sind sie jedoch nach wie vor unterrepräsentiert. Unklar ist, ob dies Folge der früheren 
Marginalisierung oder eine gezielte Benachteiligung neueren Datums ist (AA 9.2016). In der Vergangenheit 
wurden die Hazara von den Pashtunen verachtet, da diese dazu tendierten, die Hazara als Hausangestellte oder 
für andere niedere Arbeiten einzustellen. Berichten zufolge schließen viele Hazara, auch Frauen, Studien ab oder 
schlagen den Weg in eine Ausbildung in Informationstechnologie, Medizin oder anderen Bereichen ein, die in 
den unterschiedlichen Sektoren der afghanischen Wirtschaft besonders gut bezahlt werden (CRS 12.1.2015). 
 

Gesellschaftliche Spannungen bestehen fort und leben lokal in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder 
auf (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Im Jahr 2015 kam es zu mehreren Entführungen von 
Angehörigen der Hazara (AA 9.2016; vgl. auch: UDOS 13.4.2016; NYT 21.11.2015; World Hazara Council 
10.11.2016; RFE/RL 25.2.2016). Im Jahr 2016 registrierte die UNAMA einen Rückgang von Entführungen von 
Hazara. Im Jahr 2016 dokumentierte die UNAMA 15 Vorfälle in denen 82 Hazara entführt wurden. Im Jahr 
2015 wurden 25 Vorfälle von 224 entführten Hazara dokumentiert. Die Entführungen fanden in den Provinzen 
Uruzgan, Sar-e Pul, Daikundi, Maidan Wardak und Ghor statt (UNAMA 6.2.2017). Im Juli 2016 sprengten sich 
mehrere Selbstmordattentäter bei einem großen Protest der Hazara in die Luft, dabei wurden mindestens 80 
getötet und 250 verletzt; mit dem IS verbundene Gruppen bekannten sich zu dem Attentat (HRW 12.1.2017). 
 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan 
National Police repräsentiert (Brookings 31.10.2016). 
 

Ausführliche Informationen zu den Hazara, können dem Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen 
werden. 
 

Quellen: 
 

 - Brookings - The Brookings Institution (31.10.2016): Afghanistan Index, 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/21csi_20161031_afghanistan_index.pdf, Zugriff 
23.1.2017 
 

 - CRS - Congressional Research Service (15.10.2015): Afghanistan: 

Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, Zugriff 
23.1.2017 
 

 - GIZ (1.2017): Afghanistan - Gesellschaft, http://liportal.giz.de/afghanistan/gesellschaft/, Zugriff 
23.1.2017 

 

 - HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Afghanistan, 
http://www.ecoi.net/local_link/334684/476436_de.html, Zugriff 24.1.2017) 

 

 - NYT - The New York Times (21.11.2015): Afghan Kidnappers Prey on Hazaras, 

https://www.nytimes.com/2015/11/22/world/asia/kidnappings-escalate-in-afghanistan.html?_r=0, Zugriff 
24.1.2017 
 

 - RFE/RL - Radio Free Europe Radio Liberty (25.2.2016): Mass Abduction Of Hazaras In Afghanistan 
Raises Fears Of Islamic State, http://www.rferl.org/a/afghanistan-hazaras-mass-abduction-islamic-
state/26869255.html, Zugriff 24.1.2017 

 

 - Staatendokumentation des BFA (7.2016): Dossier der Staatendokumentation, AfPak - Grundlagen der 
Stammes- & Clanstruktur, 

http://www.bfa.gv.at/files/berichte/AFGH_Stammes_und%20Clanstruktur_Onlineversion_2016_07.pdf, Zugriff 
23.1.2017 
 

 - UNAMA - United Nations Mission in Afghanistan (6.2.2017): 

Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2016, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_
feb2017.pdf, Zugriff 7.7.2017 
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 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, Zugriff 
17.1.2017 

 

 - World Hazara Council (10.11.2015): The killing and kidnapping of Hazaras since January 2015, 

http://www.worldhazaracouncil.org/wp-content/uploads/2015/11/HazaraTargetKilling20151.pdf, Zugriff 
24.1.2016 
 

Frauen 
 

Jahrzehntelanger Kampf gegen patriarchale und frauenfeindliche Normen, führte zu einer Sensibilisierung in 
Bezug auf Frauen und ihrer Rechte. Allmählich entwickelt sich die Rolle von Frauen in politischen und 
wirtschaftlichen Bereichen (AF 7.12.2016). Die Situation der Frauen hat sich seit dem Ende der Taliban-
Herrschaft erheblich verbessert; die vollumfängliche Realisierung ihrer Rechte innerhalb der konservativ-
islamischen afghanischen Gesellschaft bleibt schwierig. Die konkrete Situation von Frauen kann sich allerdings 
je nach regionalem und sozialem Hintergrund stark unterscheiden (AA 9.2016). 
 

Artikel 22 der afghanischen Verfassung besagt, dass jegliche Form von Benachteiligung oder Bevorzugung unter 
den Bürgern Afghanistans verboten ist. Die Bürger Afghanistans, sowohl Frauen als auch Männer, haben vor 
dem Gesetz gleiche Rechte und Pflichten (Max Planck Institut 27.1.2004). Ein Meilenstein in dieser Hinsicht 
war die Errichtung des afghanischen Ministeriums für Frauenangelegenheiten (MoWA) im Jahr 2001 (BFA 
Staatendokumentation 3.2014). 
 

Bildung 
 

Afghanistan ist eine Erfolgsgeschichte in der Verbesserung des Zugangs zu Bildung - auch für Mädchen 
(Education for Development 7.7.2015). Das Recht auf Bildung wurde den Frauen nach dem Fall der Taliban im 
Jahr 2001 eingeräumt (BFA Staatendokumentation 3.2014). 

Artikel 43 der afghanischen Verfassung besagt, dass alle afghanischen Staatsbürger das Recht auf Bildung 
haben. Laut Artikel 4 des afghanischen Bildungsgesetzes ist mittlere (elementare) Bildung in Afghanistan 
verpflichtend. Artikel 43 der afghanischen Verfassung besagt, dass alle afghanischen Staatsbürger das Recht auf 
Bildung haben (SIGAR 4.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). 
 

Seit dem Jahr 2000 hat sich die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Schule besuchen von 2,5 Jahren auf 
9,3 Jahre erhöht (AF 2015). Das afghanische Bildungsministerium errichtete gemeinsam mit USAID und 
anderen Gebern, mehr als 16.000 Schulen; rekrutierte und bildete mehr als 154.000 Lehrerinnen und Lehrer aus, 
und erhöhte die Zahl der Schuleinschreibungen um mehr als 60%. Das Bildungsministerium gibt die Zahl der 
Schüler/innen mit ca. 9 Millionen an, davon sind etwa 40% Mädchen. Frauen und Mädchen gehen öfter zu 
Schule wenn sie keine langen Distanzen zurücklegen müssen. USAID hat 84.000 afghanische Mädchen dabei 
unterstützt Schulen innerhalb ihrer Gemeinden besuchen zu können, damit sich nicht durch teilweise gefährliche 
Gegenden pendeln müssen (USAID 19.12.2016). 
 

Laut dem afghanischen Statistikbüro, gab es landesweit 15.645 Schulen, 9.184.494 Schüler/innen, davon waren 
362.906 weiblich. Diese Zahlen beinhalten alle Schultypen, dazu zählen Volks- und Mittelschulen, 
Abendschulen, Berufsschulen, Lehrerausbildungszentren, etc. Die Zahl der Schülerinnen hat sich im Zeitraum 
2015-2016 zum Vergleichszeitraum 2014 - 2015 um 2,2% erhöht. Die Gesamtzahl der Lehrer/innen betrug 
199.509, davon waren 

63.911 Frauen (CSO 2016). 
 

Frauenuniversität in Kabul 
 

Seit dem Jahr 2008 hat sich die Studierendenzahl in Afghanistan um 50% erhöht. Im Mai 2016 eröffnete in 
Kabul die erste Privatuniversität für Frauen im Moraa Educational Complex, mit dazugehörendem Kindergarten 
und Schule für Kinder der Studentinnen. Die Universität bietet unter anderem Lehrveranstaltungen für Medizin, 
Geburtshilfe etc. an. (The Economist 13.8.2016; vgl. auch: 

MORAA 31.5.2016). 
 

Im Herbst 2015 eröffnete an der Universität Kabul der Masterlehrgang für "Frauen- und Genderstudies" 
(Khaama Press 18.10.2015; vgl. auch: 
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University Herold 18.10.2015); im ersten Lehrgang waren 28 Student/innen eingeschrieben, wovon 10 Männer 
waren (University Herold 18.10.2015). 
 

Berufstätigkeit 
 

Für viele Frauen ist es noch immer sehr schwierig, außerhalb des Bildungs- und Gesundheitssektors Berufe zu 
ergreifen. Einflussreiche Positionen werden abhängig von Beziehungen und Vermögen vergeben (AA 9.2016). 
Oft scheitern Frauen schon an den schwierigen Transportmöglichkeiten und eingeschränkter Bewegungsfreiheit 
ohne männliche Begleitung (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). 
 

Bemerkenswert ist die Steigerung jener Afghan/innen, die der Meinung sind, Frauen sollen sich bilden und 
außerhalb des Heimes arbeiten dürfen. Bei einer Befragung gaben 81% der Befragten an, Männer und Frauen 
sollten gleiche Bildungschancen haben (The Diplomat 9.12.2016; vgl. auch: AF 7.12.2016). 
 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen hat sich seit dem Jahr 2001 stetig verbessert und betrug im Jahr 2016 19%. 
Rund 64% der Afghan/innen befürworteten Frauen außerhalb ihres Heimes arbeiten zu dürfen. Frauen sind 
dennoch einer Vielzahl von Hindernissen ausgesetzt; dazu zählen: Einschränkungen, Belästigung, 
Diskriminierung und Gewalt, aber auch praktische Hürden, wie z.B. fehlende Arbeitserfahrung, Fachkenntnisse 
und (Aus)Bildung (UN Women 2016). Die Alpahbetisierungsrate bei Frauen in Afghanistan liegt 
durchschnittlich bei 17%, in manchen Provinzen sogar unter 2% (UN Women 2016; vgl. auch: UNESCO 
Institute for statistics o.D.). In der Altersklasse der 15 - 24 jährigen betrug die Alphabetisierungsrate im Jahr 
2015 bei Frauen 46,11%, bei den über 65-jährigen 4,33% (UNESCO Institute for statistics o.D.). 
 

Viele Frauen haben sich in bedeutenden Positionen in den verschiedenen Bereichen von nationaler Wichtigkeit 
entwickelt, dazu zählen Politik, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft. Der Raum für weibliche Führungskräfte 
bleibt eingeschränkt, von Gebern abhängig und ist hauptsächlich in den Städten vertreten. Frauen sind im 
Privatsektor unterrepräsentiert und haben keine aktive Rolle in der Wirtschaftsproduktion. Unsicherheit, 
Belästigung, Immobilität, religiöser Extremismus und Korruption sind verbreitet. Begriffe wie zum Beispiel 
Geschlechtergleichstellung werden weiterhin missverstanden. Frauen in Führungspositionen werden als 
symbolisch betrachtet, werden politisch mangelhaft unterstützt, haben schwach ausgebildete Entscheidungs- und 
Durchsetzungskompetenzen und mangelnden Zugang zu personellen und finanziellen Mitteln (USIP 9.2015). 
Frauen sind im Arbeitsleben mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert, etwa Verwandte, die verlangen sie 
sollen zu Hause bleiben; oder Einstellungsverfahren, die Männer bevorzugten. Jene die arbeiteten, berichteten 
von sexueller Belästigung, fehlenden Transport- und Kinderbetreuungsmöglichkeiten; Benachteiligungen bei 
Lohnauszahlungen existieren im Privatsektor. Journalistinnen, Sozialarbeiterinnen und Polizistinnen berichteten 
von, Drohungen und Misshandlungen (USDOS 13.4.2016). 
 

Frauen machen 30% der Medienmitarbeiter/innen aus. Teilweise leiten Frauen landesweit Radiostationen - 
manche Radiostationen setzten sich ausschließlich mit Frauenangelegenheiten auseinander. Nichtsdestotrotz, 
finden Reporterinnen es schwierig ihren Job auszuüben. Unsicherheit, fehlende Ausbildung und unsichere 
Arbeitsbedingungen schränken die Teilhabe von Frauen in den Medien weiterhin ein (USDOS 13.4.2016). 
 

Frauen im öffentlichen Dienst 
 

Die politische Partizipation von Frauen ist rechtlich verankert und hat sich deutlich verbessert. So sieht die 
afghanische Verfassung Frauenquoten für das Zweikammerparlament vor: Ein Drittel der 102 Sitze im Oberhaus 
(Meshrano Jirga) werden durch den Präsidenten vergeben; die Hälfte davon ist gemäß Verfassung für Frauen 
bestimmt (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Zurzeit sind 18 Senatorinnen in der Meshrano Jirga 
vertreten. Im Unterhaus (Wolesi Jirga) sind 64 der 249 Sitze für Parlamentarierinnen reserviert; derzeit sind 67 
Frauen Mitglied des Unterhauses. Die von Präsident Ghani bewirkten Wahlreformen sehen zudem Frauenquoten 
von 25% der Sitze für Provinz- und Distriktratswahlen vor; zudem sind mindestens zwei von sieben Sitzen in der 
einflussreichen Wahlkommission (Independent Election Commission) für Frauen vorgesehen. Die afghanische 
Regierung hat derzeit vier Ministerinnen (von insgesamt 25 Ministern) (AA 9.2016). Drei Afghaninnen sind zu 
Botschafterinnen ernannt worden (UN Women 2016). Frauen in hochrangigen Regierungspositionen waren 
weiterhin Opfer von Drohungen und Gewalt (USDOS 13.4.2016). 
 

Das Netzwerk von Frauenrechtsaktivistinnen "Afghan Women's Network" berichtet von Behinderungen der 
Arbeit seiner Mitglieder bis hin zu Bedrohungen und Übergriffen, teilweise von sehr konservativen und 
religiösen Kreisen (AA 9.2016). 
 

Frauen in den afghanischen Sicherheitskräften 
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Polizei und Militär sind Bereiche, in denen die Arbeit von Frauen besonders die traditionellen Geschlechterrollen 
Afghanistans herausfordert. Der Fall des Taliban-Regimes brachte, wenn auch geringer als zu Beginn erwartet, 
wesentliche Änderungen für Frauen mit sich. So begannen Frauen etwa wieder zu arbeiten (BFA 
Staatendokumentation 26.3.2014). Im Jahr 2016 haben mehr Frauen denn je die Militärschule und die 
Polizeiakademie absolviert (AF 7.12.2016). Das Innenministerium bemüht sich um die Einstellung von mehr 
Polizistinnen, allerdings wird gerade im Sicherheitssektor immer wieder über Gewalt gegen Frauen berichtet. 
Die afghanische Regierung hat sich bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen ehrgeizige Ziele 
gesetzt und plant u.a. in der ersten Jahreshälfte 2016 ein Anti-Diskriminierungspaket für Frauen im öffentlichen 
Sektor zu verabschieden. Dieses ist allerdings bisher noch nicht geschehen (AA 9.2016). 2.834 Polizistinnen 
sind derzeit bei der Polizei, dies beinhaltete auch jene die in Ausbildung sind (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: 
Sputnik News 14.6.2016). Laut Verteidigungsministerium werden derzeit 400 Frauen in unterschiedlichen 
Bereichen des Verteidigungsministeriums ausgebildet: 30 sind in der nationalen Militärakademie, 62 in der 
Offiziersakademie der ANA, 143 in der Malalai Militärschule und 109 Rekrutinnen absolvieren ein Training in 
der Türkei (Tolonews 28.1.2017). 
 

Im Allgemeinen verbessert sich die Situation der Frauen innerhalb der Sicherheitskräfte, bleibt aber weiterhin 
fragil. Der Schutz von Frauenrechten hat in größeren städtischen Gegenden, wie Kabul, Mazar-e Sharif und in 
der Provinz Herat, moderate Fortschritte gemacht; viele ländliche Gegenden sind extrem konservativ und sind 
aktiv gegen Initiativen, die den Status der Frau innerhalb der Gesellschaft verändern könnte (USDOD 6.2016). 
 

Auch wenn die Regierung Fortschritte machte, indem sie zusätzliche Polizistinnen rekrutierte, erschweren 
kulturelle Normen und Diskriminierung die Rekrutierung und den Verbleib in der Polizei (USDOS 13.4.2016). 
 

Teilnahmeprogramme für Frauen in den Sicherheitskräften 
 

Initiiert wurde ein umfassendes Programm zur Popularisierung des Polizeidienstes für Frauen (SIGAR 
30.7.2016; vgl. auch: Sputnik News 5.12.2016). Dies Programm fördert in verschiedenster Weise Möglichkeiten 
zur Steigerung der Frauenrate innerhalb der ANDSF (SIGAR 30.7.2016). Das afghanische Innenministerium 
gewährte im Vorjahr 5.000 Stellen für Frauen bei der Polizei, diese Stellen sind fast alle noch immer vakant 
(Sputnik News 5.12.2016; vgl. auch: 

SIGAR 30.7.2016). Eines der größten Probleme ist, dass sowohl junge Mädchen als auch Ehefrauen in ihren 
Familien nichts selbständig entscheiden dürften (Sputnik News 5.12.2016). Die afghanische Nationalpolizei 
schuf zusätzlich neue Posten für Frauen - womit sich deren Zahl auf 5.969 erhöhte; 5.024 dieser Posten sind 
innerhalb der afghanischen Nationalpolizei, 175 in Gefängnissen und Haftanstalten, sowie 770 zivile Positionen 
(SIGAR 30.7.2016). Im Juni 2016 verlautbarten die Behörden in Kabul, bis März 2017 die Polizei mit 10.000 
neuen Stellen für weibliche Polizeikräfte aufzustocken. Die Behörden möchten der steigenden Gewalt gegen 
Frauen in Afghanistan entgegentreten und effektiver gegen die Terrorbedrohung und den Drogenhandel im Land 
vorgehen (Sputnik News 14.6.2016). 
 

Seit fast einem Jahrzehnt schaffen afghanische Behörden massiv Arbeitsstellen für Frauen bei der Polizei und 
versuchen alljährlich den Frauenanteil zu erhöhen. Das dient vor allem dazu, den Afghaninnen Schutz zu 
gewähren. Wenn Verdächtigte und mutmaßliche Verbrecher Frauen seien, werden Polizistinnen bevorzugt. 
Allerdings haben Beamtinnen wegen ihres Polizeidienstes öfter Probleme mit ihren konservativen Verwandten 
(Sputnik News 14.6.2016). Im Arbeitskontext sind Frauen von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt 
betroffen: so sind z. B. Polizistinnen massiven Belästigungen und auch Gewalttaten durch Arbeitskollegen oder 
im direkten Umfeld ausgesetzt (AA 9.2016; vgl. auch: Sputnik News 14.6.2016). 
 

Strafverfolgung und Unterstützung 
 

Afghanistan verpflichtet sich in seiner Verfassung durch die Ratifizierung internationaler Konventionen und 
durch nationale Gesetze, die Gleichberechtigung und Rechte der Frauen zu achten und zu stärken. In der Praxis 
mangelt es jedoch oftmals an der praktischen Umsetzung dieser Rechte (AA 9.2016). Viele Frauen sind sich 
ihrer in der Verfassung garantierten, und auch gewisser vom Islam vorgegebener, Rechte nicht bewusst. Eine 
Verteidigung ihrer Rechte ist in einem Land, in dem die Justiz stark konservativ-traditionell geprägt und 
überwiegend von männlichen Richtern oder traditionellen Stammesstrukturen bestimmt wird, nur in 
eingeschränktem Maße möglich (AA 9.2016; vgl. USDOS 13.4.2016). Staatliche Akteure aller drei Gewalten 
sind häufig nicht in der Lage oder auf Grund tradierter Wertevorstellungen und nicht gewillt, Frauenrechte zu 
schützen. Gesetze zum Schutz und zur Förderung der Rechte von Frauen werden nur langsam umgesetzt. Das 
Personenstandsgesetz enthält diskriminierende Vorschriften für Frauen, insbesondere in Bezug auf Heirat, 
Erbschaft und Beschränkung der Bewegungsfreiheit (AA 9.2016) 
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Viele Gewaltfälle gelangen nicht vor Gericht, sondern werden durch Mediation oder Verweis auf traditionelle 
Streitbeilegungsformen (Schuren und Jirgas) verhandelt. Traditionelle Streitbeilegung führt oft dazu, dass Frauen 
ihre Rechte, sowohl im Strafrecht als auch im zivilrechtlichen Bereich wie z. B. im Erbrecht, nicht 
gesetzeskonform zugesprochen werden. Viele Frauen werden darauf verwiesen, den "Familienfrieden" durch 
Rückkehr zu ihrem Ehemann wiederherzustellen (AA 9.2016). Gleichzeitig führt aber eine erhöhte 
Sensibilisierung auf Seiten der afghanischen Polizei und Justiz zu einer sich langsam, aber stetig verbessernden 
Lage der Frauen in Afghanistan. Insbesondere die Schaffung von auf Frauen spezialisierte Staatsanwaltschaften 
in einigen Provinzen, hatte positive Auswirkungen (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). In der 
patriarchalischen Gesellschaft Afghanistans trauen sich Frauen selbst oftmals nicht, an Polizisten zu wenden 
(Sputnik News 14.6.2016). 
 

Anlässlich des dritten "Symposium on Afghan Women's Empowerment" im Mai 2016 in Kabul bekräftigte die 
afghanische Regierung auf höchster Ebene den Willen zur weiteren Umsetzung. Inwieweit sich dies in das 
System an sich und bis in die Provinzen fortsetzt, ist zumindest fraglich (AA 9.2016). 
 

Das EVAW-Gesetz wurde durch ein Präsidialdekret im Jahr 2009 eingeführt (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: AA 
9.2016; UN Women 2016); und ist eine wichtige Grundlage für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen - 
inklusive der weit verbreiteten häuslichen Gewalt. Dennoch ist eine Verabschiedung des EVAW-Gesetzes durch 
beide Parlamentskammern noch ausständig und birgt die Gefahr, dass die Inhalte verwässert werden (AA 
9.2016). Das Gesetz kriminalisiert Gewalt gegen Frauen, inklusive Vergewaltigung, Körperverletzung, 
Zwangsverheiratung bzw. Kinderheirat, Erniedrigung, Einschüchterung und Entzug des Erbes, jedoch war die 
Umsetzung eingeschränkt. Im Falle von Vergewaltigung sieht das Gesetz eine Haftstrafe von 16-20 Jahren vor. 
Sollte die Vergewaltigung mit dem Tod eines Opfers enden, sieht das Gesetz die Todesstrafe für den Täter vor. 
Der Straftatbestand der Vergewaltigung beinhaltet nicht Vergewaltigung in der Ehe. Das Gesetz wurde nicht 
weitgehend verstanden und manche öffentliche und religiöse Gemeinschaften erachteten das Gesetz als 
unislamisch. Der politische Wille das Gesetz umzusetzen und seine tatsächliche Anwendung ist begrenzt 
(USDOS 13.4.2016). Außerhalb der Städte wird das EVAW-Gesetz weiterhin nur unzureichend umgesetzt (AA 
9.2016). Laut Angaben von Human Rights Watch, verabsäumte die Regierung Verbesserungen des EVAW-
Gesetzes durchzusetzen. Die Regierung verabsäumt ebenso die Verurteilung sogenannter Moral-Verbrechen zu 
stoppen, bei denen Frauen, die häuslicher Gewalt und Zwangsehen entfliehen, zu Haftstrafen verurteilt werden 
(HRW 27.1.2016). Die Regierung registrierte 5.406 Fälle von Gewalt an Frauen, 3.715 davon wurden unter dem 
EVAW-Gesetz eingebracht (USDOS 13.4.2016). Einem UNAMA-Bericht zufolge, werden 65% der Fälle, die 
unter dem EVAW-Gesetz eingebracht werden (tätlicher Angriff und andere schwerwiegende Misshandlungen) 
durch Mediation gelöst, während 5% strafrechtlich verfolgt werden (HRW 27.1.2016). 
 

Die erste EVAW-Einheit (Law on the Elimination of Violence Against Women) wurde im Jahre 2010 durch die 
afghanische Generalstaatsanwaltschaft initiiert und hat ihren Sitz in Kabul (USDOS 13.4.2016). Die 
Generalstaatsanwaltschaft erhöhte weiterhin die Anzahl der EVAW-Einheiten. Mit Stand September 2015 
existieren sie mittlerweile in 20 Provinzen. In anderen Provinzen wurde Staatsanwälten durch die 
Generalstaatsanwaltschaft Fälle zur Behandlung zugeteilt. Im März hielt das Büro der Generalstaatsanwaltschaft 
das erste nationale Treffen von EVAW-Staatsanwälten ab, um die Kommunikation zwischen den 
unterschiedlichen EVAW-Einheiten in den Provinzen zu fördern und gemeinsame Probleme zu identifizieren 
(USDOS 13.4.2016). Ein im April veröffentlichter Bericht der UNAMA zu Erfahrungen von 110 
rechtssuchenden Frauen im Justizsystem; zeigte, dass sich die Effektivität der Einheiten stark unterschied, diese 
aber dennoch Frauen, die Gewalt erlebt hatten, ermutigten ihre Fälle zu verfolgen (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: 
UNAMA 4.2015). 
 

Der UN-Sonderberichterstatter zu Gewalt an Frauen berichtet von Frauen in Afghanistan, die das formelle 
Justizsystem als unzugänglich und korrupt bezeichnen; speziell dann wenn es um Angelegenheiten geht, die die 
Rechte von Frauen betreffen - sie bevorzugen daher die Mediation (USDOS 13.4.2016). 
 

Die unabhängige afghanische Menschenrechtskommission (Afghanistan Independent Human Rights 
Commission - AIHRC), veröffentlichte einen Bericht, der 92 Ehrenmorde auflistete (Berichtszeitraum: März 
2014 - März 2015), was eine Reduzierung von 13% gegenüber dem Vorjahr andeutete. Diesem Bericht zufolge 
wurden auch 67% der Täterbei Vergewaltigung oder Ehrenmord verhaftet; 60% wurden verurteilt und bestraft 
(USDOS 13.4.2016). 
 

Wenn Justizbehörden das EVAW-Gesetz beachten, war es Frauen in manchen Fällen möglich angemessene 
Hilfe zu erhalten. Staatsanwält/innen und Richter/innen in abgelegenen Provinzen ist das EVAW-Gesetz oft 
unbekannt, andere werden durch die Gemeinschaft unter Druck gesetzt um Täter freizulassen. Berichten zufolge, 
geben Männer, die der Vergewaltigung bezichtigt werden, oft an, das Opfer hätte dem Geschlechtsverkehr 
zugestimmt, was zu "Zina"-Anklagen gegen die Opfer führt (USDOS 13.4.2016). 
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Im Juni 2015 hat die afghanische Regierung den Nationalen Aktionsplan für die Umsetzung der VN-SR-
Resolution 1325 auf den Weg gebracht (AA 9.2016; vgl. auch: HRW 12.1.2017). Dennoch war bis November 
2016 kein finales Budget für den Umsetzungsplan aufgestellt worden (HRW 12.1.2017). 
 

Gewalt an Frauen: Vergewaltigung, Ehrenverbrechen und Zwangsverheiratung 
 

Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt ist weit verbreitet. Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen 
finden zu über 90% innerhalb der Familienstrukturen statt. Die Gewalttaten reichen von Körperverletzungen und 
Misshandlungen über Zwangsehen bis hin zu Vergewaltigungen und Mord (AA 9.2016). In den ersten acht 
Monaten des Jahres 2016 dokumentierte die AIHRC 2.621 Fälle häuslicher Gewalt - in etwa dieselbe Zahl wie 
im Jahr 2015; obwohl angenommen wird, die eigentliche Zahl sei viel höher (HRW 12.1.2017). Die AIHRC 
berichtet von mehr als 4.250 Fällen von Gewalt an Frauen, die in den ersten neun Monaten des afghanischen 
Jahres (beginnend März 2015) gemeldet wurden (USDOS 13.4.2016). Diese Fälle beinhalten unterschiedliche 
Formen von Gewalt: physische, psychische, verbale, sexuelle und wirtschaftliche. In den ersten sechs Monaten 
des Berichtszeitraumes wurden 190 Frauen und Mädchen getötet; in 51 Fällen wurde der Täter verhaftet 
(Khaama Press 23.3.2016). 
 

Viele Gewaltfälle gelangen nicht vor Gericht, sondern werden durch Mediation oder Verweis auf traditionelle 
Streitbeilegungsformen (Schuren und Jirgas) verhandelt. Traditionelle Streitbeilegung führt oft dazu, dass Frauen 
ihre Rechte sowohl im Strafrecht als auch im zivilrechtlichen Bereich wie z. B. im Erbrecht nicht 
gesetzeskonform zugesprochen werden. Viele Frauen werden darauf verwiesen, den "Familienfrieden" durch 
Rückkehr zu ihrem Ehemann wiederherzustellen. Darüber hinaus kommt immer wieder vor, dass Frauen 
inhaftiert werden, wenn sie z.B. eine Straftat zur Anzeige bringen, von der Familie aus Gründen der 
"Ehrenrettung" angezeigt werden, Vergewaltigung werden oder von zu Hause weglaufen (kein Straftatbestand, 
aber oft als Versuch der zina gewertet) (AA 9.2016). 
 

Ehrenmorde 
 

Ehrenmorde an Frauen werden typischerweise von einem männlichen Familien- oder Stammesmitglied verübt 
(BFA Staatendokumentation 2.7.2014). Mädchen unter 18 Jahren sind auch weiterhin dem Risiko eines 
Ehrenmordes ausgesetzt, wenn eine außereheliche sexuelle Beziehung angenommen wird, wenn sie vor 
Zwangsverheiratung davonlaufen oder Opfer eines sexuellen Übergriffs werden. Die AIHRC gab bekannt, 
zwischen März 2014 und März 2015 92 Ehrenmorde registriert zu haben (USDOS 13.4.2016). 
 

Afghanische Expert/innen sind der Meinung, dass die Zahl der Mordfälle an Frauen und Mädchen viel höher ist, 
da sie normalerweise nicht zur Anzeige gebracht werden. Der Grund dafür ist Misstrauen in das juristische 
System durch einen Großteil der afghanischen Bevölkerung (Khaama Press 23.3.2016). 
 

Legales Heiratsalter: 
 

Das Zivilgesetz Afghanistans definiert für Mädchen 16 Jahre und für Burschen 18 Jahre als das legale 
Mindestalter für Vermählungen (Girls not brides 2016). Ein Mädchen, welches jünger als 16 Jahre ist, kann mit 
der Zustimmung eines Vormunds oder eines zuständigen Gerichtes heiraten. Die Vermählung von Mädchen 
unter 15 Jahren ist auch weiterhin üblich (USDOS 13.4.2016). Die UN und HRW schätzen die Zahl der 
Zwangsehen auf 70% (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: AA 9.2016). 
 

In Fällen von Gewalt oder unmenschlicher traditioneller Praktiken laufen Frauen oft von zu Hause weg, oder 
verbrennen sich sogar selbst (USDOS 13.4.2016). Darüber hinaus kommt immer wieder vor, dass Frauen 
inhaftiert werden, wenn sie z.B. eine Straftat zur Anzeige bringen, von der Familie aus Gründen der 
"Ehrenrettung" angezeigt werden, Vergewaltigung werden oder von zu Hause weglaufen (AA 9.2016). 
 

Frauenhäuser 
 

USDOS zählt 28 formelle Frauenhäuser- um einige Frauen vor Gewalt durch die Familien zu schützen, nahmen 
die Behörden diese in Schutzhaft. Die Behörden wandten die Schutzhaft auch dann an, wenn es keinen Platz in 
Frauenhäusern gab (USDOS 13.4.2016). 
 

Weibliche Opfer von häuslicher Gewalt, Vergewaltigung oder Zwangsehe sind meist auf Schutzmöglichkeiten 
außerhalb der Familie angewiesen, da die Familie oft (mit-)ursächlich für die Notlage ist. Landesweit gibt es in 
den großen Städten Frauenhäuser, deren Angebot sehr oft in Anspruch genommen wird. Manche Frauen finden 
vorübergehend Zuflucht, andere wiederum verbringen dort viele Jahre. Die Frauenhäuser sind in der 
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afghanischen Gesellschaft höchst umstritten, da immer wieder Gerüchte gestreut werden, diese Häuser seien 
Orte für unmoralische Handlungen und die Frauen in Wahrheit Prostituierte. Sind Frauen erst einmal im 
Frauenhaus untergekommen, ist es für sie sehr schwer, danach wieder in ein Leben außerhalb zurückzufinden 
(AA 9.2016). 
 

Die Schwierigkeit für eine nachhaltige Lösung für Frauen, war der soziale Vorbehalt gegen Frauenhäuser, 
nämlich der Glaube, das "Weglaufen von zu Hause" sei eine ernsthafte Zuwiderhandlung gegen gesellschaftliche 
Sitten. Frauen, die vergewaltigt wurden, wurden von der Gesellschaft als Ehebrecherinnen angesehen (USDOS 
13.4.2016). 
 

Berichten zufolge, würde das MoWA, aber auch NGOs, versuchen Ehen für Frauen zu arrangieren, die nicht zu 
ihren Familien zurückkehren konnten (USDOS 13.4.2016). 
 

Medizinische Versorgung - Gynäkologie 
 

Das Recht auf Familienplanung wird von wenigen Frauen genutzt. Auch wenn der weit überwiegende Teil der 
afghanischen Frauen Kenntnisse über Verhütungsmethoden hat, nutzen nur etwa 22 % (überwiegend in den 
Städten und gebildetere Schichten) die entsprechenden Möglichkeiten. Viele Frauen gebären Kinder bereits in 
sehr jungem Alter (AA 9.2016). 
 

Weibliche Genitalverstümmelung ist in Afghanistan nicht üblich (AA 9.2016) 
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 - Tolonews (28.1.2017): MoD Urges Afghan Women To Join National Army, 

http://www.tolonews.com/afghanistan/mod-urges-afghan-women-join-national-army, Zugriff 30.1.2017 
 

 - UNAMA - United Nations Mission in Afghanistan (4.2015): Justice through the Eyes of Afghan 
Women: Cases of Violence against Women Addressed through Mediation and Court Adjudication, 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_ohchr_justice_through_eyes_of_afghan_women
_-15_april_2015.pdf, Zugriff 27.12.2016 

 

 - UN Data (2016): Afghanistan, 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx, Zugriff 27.12.2016 
 

 - UNESCO - UNESCO Office in Kabul (2014): Enhancement of Literacy in Afghanistan (ELA) program, 

http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement-of-literacy-in-afghanistan-ela-program/, Zugriff 
3.11.2015 
 

 - UNESCO Institute for statistics (o.D.): Afghanistan - General Information, 
http://uis.unesco.org/country/af, Zugriff 27.12.2016 

 

 - University Herold (18.10.2015): Kabul University To Offer Afghanistan's First Gender, Women's 
Studies Program, http://www.universityherald.com/articles/24989/20151018/kabul-university-to-offer-
afghanistans-first-gender-womens-studies-program.htm#!, Zugriff 27.12.2016 

 

 - UN Women (2016): UN Women Afghanistan, 
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan#sthash.kflPPvG7.dpuf, Zugriff 27.12.2016 

 

 - USAID - United States International Agency (19.12.2016): 

Afghanistan, https://www.usaid.gov/afghanistan/education, Zugriff 22.12.2016 
 

 - USAID - United States International Agency (28.9.2015): Education, 
https://www.usaid.gov/afghanistan/education, Zugriff 3.11.2015 

 

 - USDOD - Department of Defense (6.2016): Enhancing Security and Stability in Afghanistan, 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/Enhancing_Security_and_Stability_in_Afghanistan-
June_2016.pdf, Zugriff 14.12.2016 
 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 
17.1.2017 

 

 - USIP- United States Institute of Peace (9.2015): Women's Leadership Roles in Afghanistan, 
http://www.usip.org/sites/default/files/SR380-Women-s-Leadership-Roles-in-Afghanistan.pdf, Zugriff 
15.1.2016 
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 - WB - The World Bank (2016): Education Statistics Afghanistan, 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=education-statistics-~-all-
indicators&Type=TABLE&preview=on# , Zugriff 27.12.2016 

 

Kinder 
 

Die Situation der Kinder hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. So werden mittlerweile rund zwei Drittel 
aller Kinder eingeschult. Mädchen waren unter der Taliban-Herrschaft fast vollständig vom Bildungssystem 
ausgeschlossen (AA 9.2016). Das Bildungsministerium gibt die Zahl der Schüler/innen mit ca. 9 Millionen an, 
davon sind etwa 40% Mädchen (USAID 19.12.2016). Der Anteil der Mädchen nimmt jedoch mit 
fortschreitender Klassen- und Bildungsstufe ab. Aber auch geografisch gibt es Unterschiede. Den geringsten 
Mädchen-Anteil findet man im Süden und Südwesten des Landes (Helmand, Uruzgan, Zabul und Paktika) (AA 
9.2016). 
 

Der gewaltfreie Umgang mit Kindern hat sich in Afghanistan noch nicht als Normalität durchsetzen können. 
Körperliche Züchtigung und Übergriffe im familiären Umfeld, in Schulen oder durch die afghanische Polizei 
sind verbreitet. Dauerhafte und durchsetzungsfähige Mechanismen seitens des Bildungsministeriums, das 
Gewaltpotenzial einzudämmen, gibt es nicht. Gerade in ländlichen Gebieten gehört die Ausübung von Gewalt zu 
den gebräuchlichen Erziehungsmethoden an Schulen. Das Curriculum für angehende Lehrer beinhaltet immerhin 
Handreichungen zur Vermeidung eines gewaltsamen Umgangs mit Schülern (AA 9.2016). 
 

Bacha Bazi (Bacha Bazi) - Tanzjungen 
 

In weiten Teilen Afghanistans, vor allem in den Rängen von Armee und Polizei, aber nicht nur dort, ist der 
sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen nach wie vor ein großes Problem. Das Thema ist 
gesellschaftlich tabuisiert und wird nicht selten unter dem Deckmantel kultureller Gepflogenheiten ("Bacha 
Bazi", so genannte "Tanzjungen") verschwiegen oder verharmlost (AA 9.2016). Üblicherweise sind die Jungen 
zwischen 10 und 18 Jahre alt (SBS 20.12.2016; vgl. auch: AA 9.2016); viele von ihnen werden weggeben, 
sobald sie erste Anzeichen eines Bartes haben (SBS 21.12.2016). Viele der Jungen wurden entführt und 
manchmal werden sie von ihren Familien, aufgrund von Armut, an die Täter verkauft (SBS 20.12.2016; vgl. 
auch: AA 9.2016). 
 

Die afghanische Menschenrechtskommission AIHRC hat sich 2014 mit einer nationalen Studie des Themas 
angenommen. Ein Großteil der Täter hat keinerlei Unrechtsbewusstsein. Die Jungen werden oft weiter gehandelt 
oder auch getötet. Die Jungen und ihre Familien werden oft von ihrer sozialen Umgebung verstoßen; eine 
polizeiliche Aufklärung findet nicht statt. (AA 9.2016) 
 

Das von der AIHRC geleitete Komitee zum Thema Bacha Bazi, reichte beim Justizministerium einen 
Gesetzesentwurf ein, um diese Praxis zu kriminalisieren. Nach intensiver medialer Auseinandersetzung über 
vermeintliche Misshandlungen durch afghanische Sicherheitskräfte, ordnete der Präsident am 23. September 
2015, die Schaffung einer Organisation - bestehend aus dem Büro der Generalstaatsanwaltschaft, dem 
Innenministerium und der AIHRC - um sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern und die Täter zur 
Rechenschaft zu ziehen (UN GASC 10.12.2015). 
 

Die UNAMA unterstütze weiterhin Bemühungen der AIHRC Bacha Bazi, und andere Formen sexuellen 
Missbrauchs, vorzubeugen und zu kriminalisieren: sie drängte die afghanische Regierung Bacha Bazi zu 
kriminalisieren, indem die von einer Kommission entworfenen und vorgeschlagenen Gesetze, durch ein 
Präsidialdekret bestätigt werden sollen. Derzeit gibt es sehr wenige Leistungen und Unterstützungsmechanismen 
für Opfer von Bacha Bazi - oftmals werden sie selbst bestraft (UNAMA 6.2.2017). 
 

Kinderarbeit 
 

Das Arbeitsgesetz in Afghanistan setzt das Mindestalter für Arbeit mit 18 Jahren fest, erlaubt 14 -Jährigen als 
Lehrlinge zu arbeiten, sowie 15-Jährigen (und älter) "einfache Arbeit" zu verrichten. Ebenso dürfen 16- und 17-
Jährige bis zu 35 Stunden pro Woche arbeiten. Unter 14-Jährigen ist es unter gar keinen Umständen erlaubt zu 
arbeiten. Das Arbeitsgesetz verbietet die Anstellung von Kindern in Bereichen, die ihre Gesundheit gefährden. In 
Afghanistan existiert eine Liste, die gefährliche Jobs definiert - dazu zählen: 

Arbeit in Bergbau, Betteln, Abfallentsorgung und Müllverbrennung, arbeiten an Schmelzöfen, sowie großen 
Schlachthöfen, arbeiten mit Krankenhausabfall oder Drogen, arbeiten als Sicherheitspersonal und Arbeit im 
Kontext von Krieg (USDOS 13.4.2016). 
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Afghanistan hat die Konvention zum Schutze der Kinder ratifiziert. Kinderarbeit ist in Afghanistan somit 
offiziell verboten. Dennoch haben im Jahr 2014 laut AIHRC (Children's Situation Summary Report vom 14. 
Dezember 2014) 51,8% der Kinder auf die ein oder andere Weise gearbeitet. Viele Familien sind auf die 
Einkünfte, die ihre Kinder erwirtschaften, angewiesen. Daher ist die konsequente Umsetzung eines 
Kinderarbeitsverbots schwierig. Es gibt allerdings Programme, die es Kindern erlauben sollen, zumindest neben 
der Arbeit eine Schulausbildung zu absolvieren. Auch ein maximaler Stundensatz und Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz (wie z. B. das Tragen einer Schutzmaske beim Teppichknüpfen) wurden gesetzlich geregelt. Der 
Regierung fehlt es allerdings an durchsetzungsfähigen Überprüfungsmechanismen dieser gesetzlichen 
Regelungen. 6,5 Millionen Kinder gelten als Gefahren ausgesetzt (AA 9.2016). Allgemein kann gesagt werden, 
dass schwache staatliche Institutionen die effektive Durchsetzung des Arbeitsrechts hemmen und die Regierung 
zeigt nur geringe Bemühungen, Kinderarbeit zu verhindern oder Kinder aus ausbeuterischen Verhältnissen zu 
befreien (USDOS 13.4.2016). 
 

Kinderarbeit bleibt ein tiefgreifendes Problem. Das Arbeitsministerium verweigerte Schätzungen zu den Zahlen 
der arbeitenden Kinder in Afghanistan und begründete dies mit fehlenden Daten und Mängeln bei der 
Geburtenregistrierung. Dies schränkte, die ohnehin schwachen Kapazitäten der Behörden bei der Durchsetzung 
des Mindestalters für Arbeit ein. Berichten zufolge, wurden weniger als 10% der Kinder bei Geburt registriert. In 
einem Bericht der AIHRC, gaben 22% der Befragten an, arbeitende Kinder zu haben. Kinder sind bei der Arbeit 
einer Anzahl von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgesetzt; Berichte existieren wonach Kinder sexuellem 
Missbrauch durch erwachsene Arbeiter ausgesetzt waren (USDOS 13.4.2016). 
 

Das Gesetz besagt, dass die Verhaftung eines Kindes als letztes Mittel und nur für die kürzest mögliche Zeit 
vorgenommen werden soll. Berichten zufolge mangelt es Kinder in Jugendhaftanstalten landesweit an Zugang zu 
adäquatem Essen, Gesundheitsvorsorge und Bildung. Verhafteten Kindern wurden oftmals Basisrechte wie z.B. 
die Unschuldsvermutung, das Recht auf einen Anwalt, oder das Recht auf Information über die Haftgründe usw., 
sowie das Recht nicht zu einem Geständnis gezwungen zu werden, verwehrt. Das Gesetz sieht eine eigene 
Jugendgerichtsbarkeit vor, limitierte Ressourcen ermöglichten bisher aber nur Jugendgerichte in sechs Gebieten: 
Kabul, Herat, Balkh, Kandahar, Jalalabad und Kunduz. In anderen Provinzen, in denen keine speziellen Gerichte 
existieren, fallen Kinder unter die Zuständigkeit allgemeiner Gerichte. In manchen Fälle nahmen die Behörden 
die Opfer, als zu bestrafende wahr, da sie Schande über die Familie gebracht haben, indem sie Missbrauch 
anzeigten. In manchen Fällen wurden misshandelte Kinder von den Behörden verhaftet, wenn sie nicht zu ihren 
Familien zurückgebracht werden konnten und keine anderen Zufluchtsstätten existierten. Auch gab es Vorwürfe 
wonach die Behörden Kinder oft stellvertretend für verwandte Täter verhafteten (USDOS 13.4.2016). 
 

Bildungssystem in Afghanistan 
 

In Afghanistan gibt es zwei parallele Bildungssysteme. Religiöse Bildung liegt in der Verantwortung des Klerus 
in den Moscheen, während die Regierung kostenfreie Bildung an staatlichen Einrichtungen bietet. Im Alter von 7 
bis 13 Jahren gehen die Schüler in die Primärschule. Darauf folgen 3 Jahre Mittelschule. Studieninteressenten 
müssen am Ende dieses Abschnitts ein Examen bestehen. In der Sekundarschule haben die Schüler/innen die 
Wahl entweder für 3 weitere Jahre den akademischen Weg einzuschlagen, welcher weiter zur Universität führen 
kann; oder Themen wie angewandte Landwirtschaft, Luftfahrt, Kunst, Handel etc. zu lernen. Beide Programme 
enden mit einem "Bacculuria"-Examen. Aus- und Weiterbildung: Bildungseinrichtungen umfassen auch 
Berufsschulen, technische Hochschulen und tertiäre Institute wie das Kabul Polytechnic Institute. Viele 
Einrichtungen, unter der Leitung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, bieten Trainings an. Auch das 
Ministerium für Bildung betreibt eine Abteilung für Weiterbildung (41 Schulen), die Unterstützung bieten. Diese 
fokussieren sich hauptsächlich auf Mechanik, Tischlerei, Sanitär, Metallarbeiten, Friseur, Schneiderei und 
Bürotätigkeiten. Öffentliche Schulen und Kindergärten sind bis zum Universitätslevel kostenlos. Private 
Bildungseinrichtungen und Universitäten müssen bezahlt werden. 

Kinderbetreuung: Es gibt einige staatlich finanzierte und verwaltete Kindergärten. Diese gewähren Kindern von 
Mitarbeiter/innen kostenfreien Zugang (IOM 2016). 
 

Viele Kinder sind unterernährt. Ca. 10% (laut offizieller Statistik 91 von 1.000, laut Weltbank 97 von 1.000) der 
Kinder sterben vor ihrem fünften Geburtstag. Straßenkinder gehören zu den am wenigsten geschützten Gruppen 
Afghanistans und sind jeglicher Form von Missbrauch und Zwang ausgesetzt (AA 9.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan, 

 

 - IOM - International Organization for Migration (2016): 



 Bundesverwaltungsgericht 28.03.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 19 von 31 

Länderinformationsblatt Afghanistan 2016, 
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698612/18363835/A
fghanistan_-_Country_Fact_Sheet_2016%2C_deutsch.pdf?nodeid=18447087&vernum=-2, Zugriff 
25.1.2017 

 

 - SBS (21.12.2016): Hopeless Afghan struggle to save boy sex slaves, 
http://www.sbs.com.au/news/article/2016/12/20/hopeless-afghan-struggle-save-boy-sex-
slaves?cid=inbody:bacha-bazi-afghan-subculture-of-child-sex-slaves, Zugriff 15.2.2017 

 

 - SBS (20.12.2016): Bacha bazi: Afghan subculture of child sex slaves, 

http://www.sbs.com.au/news/article/2016/12/20/bacha-bazi-afghan-subculture-child-sex-slaves, Zugriff 
15.2.2017 
 

 - UNAMA - United Nations Mission in Afghanistan (6.2.2017): 

Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2016, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_
feb2017.pdf, Zugriff 7.7.2017 
 

 - USAID - United States International Agency (19.12.2016): 

Afghanistan, https://www.usaid.gov/afghanistan/education, Zugriff 22.12.2016 
 

 - UN GASC - UN General Assembly Secretary-General (10.12.2015): 

Afghanistan and its implications for international peace and security, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/942, Zugriff 14.2.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 
17.1.2017 

 

Bewegungsfreiheit 
 

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr, die Regierung 
schränke die Bewegung der Bürger/innen gelegentlich aus Sicherheitsgründen ein [Anm.: siehe dazu auch 
Artikel 39 der afghanischen Verfassung] (USDOS 13.4.2016; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004). 
 

In manchen Teilen des Landes ist fehlende Sicherheit die größte Bewegungseinschränkung. In manchen Teilen 
machen Gewalt von Aufständischen, Landminen und Improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders 
gefährlich, speziell in der Nacht. Bewaffnete Aufständischengruppen betreiben illegale Checkpoints und 
erpressen Geld und Waren. Die Taliban verhängen nächtliche Ausgangssperren in jenen Regionen, in denen sie 
die Kontrolle haben - Großteiles im Südosten (USDOS 13.4.2016). 
 

Quellen: 
 

 - Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan, 

http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf, Zugriff 29.12.2016 
 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 
17.1.2017 

 

Meldewesen 
 

Es gibt keine Meldepflicht in Afghanistan (DIS 5.2012; vgl. auch: DW 9.10.2004). 
 

Quellen: 
 

 - DIS - Danish Immigration Service (5.2012): Afghanistan Country of Origin Information for Use in the 
Asylum Determination Process, http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf, Zugriff 29.11.2016 
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 - DW - Deutsche Welle (9.10.2004): Boykott-Aufruf überschattet Wahl in Afghanistan, 

http://www.dw.com/de/boykott-aufruf-%C3%BCberschattet-wahl-in-afghanistan/a-1354509, Zugriff 29.11.2016 
 

Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge 
 

Einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge, verkomplizieren rückkehrende Flüchtlinge die 
Situation der bereits mehr als eine Million Binnenvertriebenen, deren Anzahl sich aufgrund des Aufstandes im 
Jahr 2016 erhöht hat. Nach Meinung des IWF wird dies die Kapazitäten des Landes überfordern (DAWN 
28.1.2017). 
 

Die Zahl der Internvertriebenen im Jahr 2017 betrug 9.759 (Stand 4. Februar 2017) (UN OCHA 5.2.2017). 
636.503 Menschen wurden insgesamt im Jahr 2016 aufgrund des Konfliktes vertrieben (UN OCHA 29.1.2017). 
Mehr als die Hälfte dieser Menschen (56%) waren Kinder unter 18 Jahren. Von Binnenvertreibung betroffen 
waren 31 Provinzen in unterschiedlichem Ausmaß; alle 34 Provinzen beherbergten Binnenvertriebene. Im Jahr 
2016 stammten die meisten Binnenvertriebenen aus den Provinzen Kunduz, Uruzgan, Farah und Helmand. 
Gleichzeitig nahmen die Provinzen Helmand, Takhar, Farah, Kunduz und Kandahar die meisten 
Binnenvertriebenen auf. Viele Menschen suchen also in der Nähe ihrer Heimat Schutz. Binnenvertriebene 
tendieren dazu aus ländlichen Gebieten in die Provinzhauptstädte zu ziehen, oder in die angrenzenden Provinzen 
zu gehen. Sobald der Konflikt zu Ende ist, versuchen sie bald wieder nach Hause zu kehren (AAN 28.12.2016). 
 

Der verhängnisvollste Monat war Oktober, in welchem die Taliban mehrere Provinzhauptstädte gleichzeitig 
angriffen: Kunduz City, Farah City, Maimana, und Lashkar Gah. Der Anstieg der IDP-Zahlen ist auch auf den 
Rückzug internationaler Truppen zurückzuführen, die durch Luftangriffe unterstützten; mittlerweile haben die 
Taliban ihre Angriffstaktik geändert und sind zu Bodenoffensiven übergegangen. Bodenoffensiven sind nicht nur 
die Ursache für Tote und Verletzte innerhalb der Zivilbevölkerung, sondern zwingen die Menschen aus ihren 
Heimen zu fliehen (AAN 28.12.2016). 
 

Im Rahmen von humanitärer Hilfe wurden Binnenvertriebene, je nach Region und Wetterbedingungen, 
unterschiedlich unterstützt: Bargeld, Paket für Familien, winterliche Ausrüstung, Nahrungspakete, 
Hygienepakete, Decken, Zelte, und andere Pakete, die keine Nahrungsmittel enthielten usw. Auch wurde 
Aufklärung in Bereichen wie Hygiene betrieben (UN OCHA 5.2.2017; vgl. auch: UN OCHA 29.1.2017; UN 
OCHA 1.11.2016; UN OCHA 1.10.2016; vgl. ACBAR 7.11.2016). 
 

Unterschiedliche Organisationen, wie z.B. das Internationale Rote Kreuz (IRC) oder das 
Welternährungsprogramm (WFP) usw. sind je nach Verantwortungsbereichen für die Verteilung von Gütern 
zuständig. 

Dazu zählten: Nahrung, Zelte, sowie andere Güter, die keine Nahrungsmittel waren (IOM 17.4.2016; vgl. auch 
ACBAR 15.5.2016). 
 

UNHCR unterstützt Rückkehrer/innen mit finanziellen Beihilfen in vier Geldausgabezentren, außerdem mit 
Transiteinrichtungen und elementaren Gesundheitsleistungen. Zusätzlich wurden sie in anderen Bereichen 
aufgeklärt, wie z.B. Schuleinschreibungen, Gefahren von Minen etc. (UNHCR 6.2016). 
 

2017 
 

Im Jänner 2017 wurde ein humanitärer Plan für US$ 550 Millionen aufgestellt, mit dem Ziel im Jahr 2017 die 
vulnerabelste und marginalisierteste Bevölkerung des Landes zu unterstützen. Ziel sind strategische und 
lebensnotwendige Interventionen: Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsvorsorge, Ernährung, sauberes Wasser und 
Hygiene. Im Rahmen des "Afghanistan 2017 Humanitarian Response Plan" sollen etwa 5,7 Millionen Menschen 
erreicht werden (UN News Centre 23.1.2017). 
 

2016 
 

Im September 2016 suchten die Vereinten Nationen um 152 Millionen US Dollar an, um lebensnotwendige Hilfe 
für Internvertriebenen, nicht-dokumentierten Rückkehrer/innen und registrierten Flüchtlingen bieten zu können. 
Von den zugesagten 42 Millionen US Dollar wurden 40,2 Millionen US Dollar bereits entgegengenommen. 
Somit stand die gesamte humanitäre Unterstützung für Afghanistan im November 2016 bei 401 Millionen US 
Dollar (UN GASC 13.12.2016). 
 

Flüchtlinge in Afghanistan: 
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Laut UNHCR sind derzeit in Afghanistan rund 55.000 registrierte Flüchtlinge (darunter viele pakistanische 
Staatsangehörige) und ca. 300 Asylwerber. Der Großteil der Menschen aus Pakistan ist im Juni 2014 vor 
Auseinandersetzungen aus der Nord-Waziristan-Region nach Afghanistan geflüchtet (AA 9.2016). 
 

Informationen und Zahlen zu Rückkehrer/innen nach Afghanistan siehe Kapitel 23. Rückkehr 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan 

 

 - AAN - Afghan Analyst Network (28.12.2016): Over Half a Million Afghans Flee Conflict in 2016: A 
look at the IDP statistics, https://www.afghanistan-analysts.org/over-half-a-million-afghans-flee-
conflict-in-2016-a-look-at-the-idp-statistics/, Zugriff 15.2.2017 

 

 - ACBAR - Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development (7.11.2016): Afghanistan 
Weekly Field Report | 31 October to 6 November 2016, 
http://www.acbar.org/upload/1478670801148.pdf, Zugriff 16.2.2017 

 

 - ACBAR - Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development (15.5.2016): Afghanistan 
Weekly Field report, Week ending 14 May 2016, Kabul 
http://www.acbar.org/upload/1473058406159.pdf, Zugriff 16.2.2017 

 

 - DW - Deutsche Welle (28.4.2015): Seeking asylum in Afghanistan, http://dw.com/p/18Nin, Zugriff 
28.10.2015 

 

 - IOM - International Organization for Migration (17.4.2016): 

Humanitarian Weekly Report 15.-17.4.2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM-
HAP_Flood%20Situation%20Report_%2017_April_2016.pdf, Zugriff 16.2.2017 

 

 - UN GASC - UN General Assembly Secretary-General (13.12.2016): 

Afghanistan and its implications for international peace and security, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1641392.pdf, Zugriff 31.1.2017 
 

 - UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (5.2.2017): 
Afghanistan Weekly Field Report | 29 January to 4 February 2017, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report%
204%20February%202017.pdf, Zugriff 16.2.2017 
 

 - UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (29.1.2017): 
Afghanistan Weekly Field Report | 22 to 28 January 2017, 

http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-22-28-january-2017, Zugriff 31.1.2017 
 

 - UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.11.2016): 
Humanitarian Bulletin Afghanistan | Issue 57, 01 to 31 October 2016, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_afghanistan_monthly_humanitarian_bulletin_
october_2016.pdf, Zugriff 16.2.2017 

 

 - UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.10.2016). 
Humanitarian Bulletin Afghanistan | Issue 56, 01 to 30 September 2016, 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_afghanistan_mhb_september
_2016.pdf, Zugriff 16.2.2017 

 

 - UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (6.2016): Afghanistan 
- Factsheet, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Afghanistan%20Factsheet%20-
%20JUN16.pdf, Zugriff 1.2.2017] 

 

 - UN News Centre (23.1.2017): Afghanistan: UN-backed $550 million aid plan aims to reach 5.7 million 
people, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56023#.WKRS-8sweUk, Zugriff 15.2.2017 

 

Rückkehr 
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Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind, laut Internationalem 
Währungsfonds (IMF), hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach 
Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ein 
Land zurück und sind Konflikten, Unsicherheit und weitreichender Armut ausgesetzt. Aufgrund schwieriger 
wirtschaftlicher Bedingungen, sind Rückkehrer/innen im Allgemeinen arm. Auch wenn reichere 
Rückkehrer/innen existieren, riskiert ein typischer rückkehrender Flüchtling in die Armut abzurutschen (RFL/RE 
28.1.2017). Die meisten Rückkehrer/innen (60%) entschlossen sich - laut UNHCR - in den städtischen 
Gegenden Kabuls, Nangarhar und Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016). 
 

IOM verlautbarte eine Erhöhung von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 
2016 offiziell 372.577 registrierte Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der 
Großteil der Rückkehrer junge Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach 
Europa waren (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017). Der Minister für Flüchtlinge und Repatriierung sprach 
sogar von einer Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Afghanistan zurückgekehrt sind - davon sind über 
900.000 freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind (Khaama Press 17.1.2017). 
 

Afghanische Rückkehrer/innen, afghanische Flüchtlinge und nicht registrierte Afghan/innen 
 

Iran 
 

Seit 1. Jänner 2016 sind insgesamt 461.112 nicht-registrierte Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan 
zurückgekehrt. In der zweiten Jännerwoche 2017 sind insgesamt 9.378 nicht registrierte Afghan/innennach 
Afghanistan durch Herat oder Nimroz zurückgekehrt; von diesen sind 3.531 freiwillig und 5.847 im Zuge von 
Abschiebungen zurückgekehrt - 2% der nicht registrierten Afghan/innen, die in den Transitzentren in Herat oder 
Nimroz ankamen, wurden von IOM unterstützt. Dazu zählten 101 UMF (Unbegleitete Minderjährige 
Flüchtlinge), denen IOM eine besondere Unterstützung zukommen ließ, inklusive medizinischer Behandlung, 
sichere Unterkünfte und die Suche nach Familienangehörigen (IOM 15.1.2017). 
 

Ein UNHCR-Vertreter berichtete, dass afghanische Flüchtlinge in Gegenden zurückkehrten, in denen der Friede 
wieder hergestellt wurde. Dennoch sei es schwierig, alle afghanischen Flüchtlinge eines Jahres zu verteilen, da 
der Iran afghanische Migrant/innen zurückschickt und Afghanistan eine Anzahl wohnungsloser Menschen hat, 
die zusätzlich die Situation verkomplizieren (Pakistan Observer 2.1.2017). Die IOM-Transitzentren in 
Grenznähe bieten elementare Unterkünfte, Schutz für unbegleitete Minderjährige, Haushaltsgegenstände (Töpfe 
und Pfannen), sowie Transportmöglichkeiten für Familien, um sich in ihren Wunschgebieten ansiedeln zu 
können (DAWN 12.1.2017). 
 

Unterstützung durch verschiedene Organisationen Vorort 
 

Eine steigende Zahl von Institutionen bietet Mikrofinanzleistungen an. Die Voraussetzungen hierfür 
unterscheiden sich, wobei zumeist der Fokus auf die Situation/Gefährdung des Antragenden und die 
Nachhaltigkeit des Projekts gelegt wird. Rückkehrer und insbesondere Frauen erhalten regelmäßig Unterstützung 
durch Mikrofinanzleistungen. Jedoch sind die Zinssätze in der Regel vergleichsweise hoch (IOM 2016). 
 

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme - WFP) hat in 
Afghanistan eine neunmonatige Operation eingeleitet, um die wachsenden Zahl der Rückkehrer/innen aus 
Pakistan und Binnenvertriebe zu unterstützen, indem ihnen Notfallsnahrung und andere Mittel zur Verfügung 
gestellt werden: 

Sowohl das WFP als auch andere UN-Organisationen arbeiten eng mit der afghanischen Regierung zusammen, 
um die Kapazität humanitärer Hilfe zu verstärken, rasch Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, Hygiene- und 
Nahrungsbedürfnisse zu stillen. Die Organisation bietet 163.000 nicht-registrierten Rückkehrer/innen, 200.000 
dokumentierten Rückkehrer/innen und 150.000 Binnenvertriebenen, Flüchtlingen Nahrungs- und Finanzhilfe an; 
auch 35.000 Flüchtlinge in den Provinzen Khost und Paktika wurden unterstützt. Das WAFP hat seine 
Unterstützungen in Ostafghanistan verstärkt - um Unterernährung zu vermeiden; das WFP unterstützte mehr als 
23.000 Kleinkindern aus Rückkehrer-Familien. Ziel des WFP ist es 550.000 Menschen durch 
Notfallsorganisationen zu helfen (UN News Centre 15.11.2016). 
 

Einige Länder arbeiten auch eng mit IOM in Afghanistan im Rahmen des Programms Assisted Voluntary Return 
zusammen - insbesondere, um die Reintegration zu erleichtern. IOM bietet Beratung und psychologische 
Betreuung im Aufnahmeland, Unterstützung bei Reiseformalitäten, Ankunft in Kabul und Begleitung der 
Reintegration einschließlich Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder Gewährung eines 
Anstoßkredits an. Obwohl IOM Abschiebungen nicht unterstützt und keine Abschiebungsprogramme durchführt, 
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gibt IOM auch abgeschobenen Asylbewerber/innen Unterstützung nach der Ankunft im Land (AA 9.2016). Mit 
Ausnahme von IOM gibt es keine weiteren Organisationen, die Unterstützung bei der Reintegration von 
Rückkehrer/innen in Afghanistan anbieten (IOM 2016). 
 

Staatliches Pensionssystem 
 

Es ist nur ein öffentliches Rentensystem etabliert. Das übliche Rentenalter liegt zwischen 63 und 65 Jahren, 
hängt jedoch vom Einzelfall ab. Personen, die in Afghanistan gearbeitet haben, haben Zugang zu 
Rentenzahlungen. Es gibt keine Einschränkungen, die einzige Voraussetzung ist, dass die Person mehr als 32 
Jahre gearbeitet hat und zwischen 63-65 Jahren alte ist. Menschen mit körperlichen oder psychischen 
Behinderungen werden als vulnerabel/schutzbedürftig eingestuft. Sie können Sozialhilfe beziehen und zumindest 
körperlich benachteiligte Menschen werden in der Gesellschaft respektvoll behandelt. Schwierig ist es allerdings 
mit mental erkrankten Menschen, diese können beim Roten Halbmond und in entsprechenden Krankenhäusern 
(Ali Abad Mental Hospital, siehe Kontakte) behandelt werden (IOM 2016). 
 

Es gibt keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende Unterstützung 
wird vom Arbeitsministerium und der NGO ACBAR (www.acbar.org) angeboten (IOM 2016). 
 

Erhaltungskosten in Kabul 
 

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Kabul, für eine Person sind abhängig von den Ausgaben und liegen 
durchschnittlich zwischen 150-250 USD pro Person. Diese Zahlen beziehen sich nur auf Kleidung, Nahrung und 
Transport, die Unterbringung (Miete) ist dabei nicht berücksichtigt. Die Haus- oder Wohnungsmiete hängt von 
der Lage ab. Die Unterbringung im Zentrum der Stadt beträgt für eine Ein-Zimmer Wohnung (Bad und Küche) 
beginnend von 6.000 AFA (88 USD) bis zu 10.000 AFD (146 USD) pro Monat (IOM 22.4.2016). In Kabul 
sowie im Umland und auch anderen Städten stehen eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 
Verfügung. Die Kosten in Kabul City sind jedoch höher als in den Vororten oder auch anderen Provinzen. 
Private Immobilienhändler bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser, Apartments etc. an. Rückkehrer 
können bis zur 2 Wochen im IOM Empfangszentrum in Jangalak untergebracht werden (IOM 2016). 
 

Wohnungssituation in Sar-e Pul 
 

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Sar e Pol für zwei Personen belaufen sich auf ca. 180-200 USD pro 
Monat. Die monatlichen Mietkosten für ein durchschnittliches Haus betragen ca. 70-90 USD und 150-200 USD 
pro Monat für ein Luxusapartment (IOM 4.8.2016). 
 

Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan 
 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 
und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 
steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist einfach in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die 
Bank wird nach folgendem fragen: Tazkira/ (Personalausweis/Pass); 2 Passfotos und AFA 1,000 bis 5,000 als 
Mindestkapital für das Bankkonto (IOM 2016). 
 

Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv: 

Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, Alfalah Bank Ltd., Bank-E-Millie Afghan, BRAC 
Afghanistan Bank, Development Bank of Afghanistan, Export Promotion Bank, Habib Bank of Pakistan, Kabul 
Bank, National Bank of Pakistan, Pashtany Bank, Punjab National Bank - India, The First Microfinance Bank, 
Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank. Zu deren Leistungen zählen: Internationaler Geldtransfer via 
SWIFT (Society For World Wide Interbank Funds Transfer), inländische Geldtransfers in Afghanistan, diverse 
Kreditprodukte und andere Handelsleistungen, sowie Sparen und Girokonten (IOM 2016). 
 

Internationaler Geldtransfer via SWIFT ist seit 2003 über die Zentralbank verfügbar. Auch kommerzielle 
Banken bieten derzeit internationalen Geldtransfer an, manche nutzen eigene Möglichkeiten, andere greifen auf 
die Ressourcen der Zentralbank zurück. Die Zentralbank kann die Nachfrage des Bankensektors nach Bargeld in 
afghanischer Währung sowie in US Dollar bedienen. Um Geld nach Afghanistan zu überweisen, müssen die 
Betroffenen ein Konto in Afghanistan haben. Die Zentralbank beabsichtigt, sich vom kommerziellen 
Bankgeschäft zurückzuziehen, da die kommerziellen Banken ihre Tätigkeiten in Afghanistan ausbauen. Die 
Zentralbank kann Überweisungen und andere Bankdienstleistungen in den Provinzen in ganz Afghanistan 
gewährleisten (IOM 2016). Geldtransferanbieter wie Western Union sind ebenfalls weit verbreitet (IOM 2016; 
vgl. auch: Western Union Holdings, Inc 2016 und Azizi Bank 2014). 
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Memorandum of Understanding (MoU) 
 

Die Schweiz, Australien, Iran, Norwegen, Pakistan, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und 
Schweden haben seit 2002 mit Afghanistan und dem UNHCR sog. Drei-Parteien-Abkommen (MoU - 
Memorandum of Understanding) zur Regelung der freiwilligen Rückkehr von afghanischen Flüchtlingen in ihr 
Heimatland geschlossen. Die Abkommen sehen u. a. die Übernahme von Reisekosten, 
Wiedereingliederungshilfe und Unterstützungsmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge vor. 
Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Australien schieben abgelehnte 
Asylbewerber/innen afghanischer Herkunft nach Afghanistan ab. Von Norwegen ist bekannt, dass auch Familien 
mit minderjährigen Kindern abgeschoben werden. Der afghanische Flüchtlingsminister Balkhi (seit Ende Januar 
2015 im Amt) lehnt die Rücknahme von afghanischen Flüchtlingen ab und ignoriert die MoUs, wurde jedoch 
von Präsident Ghani in seinem Einfluss beschnitten. Ein deutsch-afghanisches Rücknahme-MoU wurde am 2. 
Oktober 2016 in Kabul unterzeichnet (AA 9.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan 

 

 - Azizi Bank (2014): Western Union Money Transfer Services, 
http://www.azizibank.com/index.php/live/content/Western-Union, Zugriff am 8.11.2016BFA 

 

 - DAWN (13.2.2017): HRW report accuses UNHCR of inaction over ¿forced repatriation- of Afghans, 
http://www.dawn.com/news/1314348/hrw-report-accuses-unhcr-of-inaction-over-forced-repatriation-of-
afghans, Zugriff 15.2.2017 

 

 - DAWN (28.1.2017): 700,000 Afghan refugees returned home from Pakistan in 2016: IMF, 
http://www.dawn.com/news/1311245, Zugriff 15.2.2017 

 

 - DAWN (12.1.2017): Rise in Afghans returning home threatens overstretched resources, UN says, 
http://www.dawn.com/news/1307994/rise-in-afghans-returning-home-threatens-overstretched-
resources-un-says, Zugriff 19.1.2017 

 

 - Die Zeit (13.2.2017): Schweigt die UN zu Misshandlungen von Flüchtlingen in Pakistan?, 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/human-rights-watch-pakistan-abschiebung-afghanistan-fluechtlinge, 
Zugriff 15.2.2017 
 

 - HRW - Human Rights Watch (13.2.2017): Pakistan Coercion, UN Complicity - The Mass Forced 
Return of Afghan Refugees, https://www.hrw.org/report/2017/02/13/pakistan-coercion-un-
complicity/mass-forced-return-afghan-refugees, Zugriff 15.2.2017 

 

 - IOM - International Organization for Migration (15.1.2017): Return of undocumented Afghans weekly 
situation report 8-14 January 2017, 
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_sit
uation_report_8-14_january_2017.pdf, Zugriff 20.1.2017 

 

 - IOM - International Organization for Migration (8.1.2017): Return of undocumented Afghans weekly 
situation report 1-7 January 2017, 
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_sit
uation_report_1-7_january_2017.pdf, Zugriff 19.1.2017 

 

 - IOM - International Organization for Migration (21.9.2016): 

ZC222/21.09.2016, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698612/18098970/Kabul_-
_Medizinische_Versorgung%2C_Arbeitsmarkt%2C_Wohnsituation%2C_Bildung%2C_21.09.2016.pdf?nodeid=
18364612&vernum=-2, Zugriff 25.1.2016 
 

 - IOM - International Organization for Migration (22.8.2016): 

ZC170/04.08.2016, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698612/18098970/Sarepol_-
_Arbeitsmarkt%2C_Wohnsituation%2C_04.08.2016.pdf?nodeid=18364614&vernum=-2, Zugriff 25.1.2016 
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 - IOM - International Organization for Migration (22.4.2016): 

ZC75/22.04.2016/, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698612/18098970/Kabul_-
_Arbeitsmarkt_22.04.2016.pdf?nodeid=18153284&vernum=-2, Zugriff 25.1.2017 
 

 - IOM - International Organization for Migration (2016): 

Länderinformationsblatt Afghanistan 2016, 
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698612/18363835/Afghanist
an_-_Country_Fact_Sheet_2016%2C_deutsch.pdf?nodeid=18447087&vernum=-2, Zugriff 25.1.2017 
 

 - Khaama Press (17.1.2017): Refugees poured $7 billion to Afghanistan by returning home in past 1 year, 
http://www.khaama.com/refugees-poured-7-billion-to-afghanistan-by-returning-home-in-past-1-year-
02694, Zugriff 17.1.2017 

 

 - Pakistan Observer (2.1.2017): UNHCR concerned over law, order for Afghan refugees repatriation, 

http://pakobserver.net/unhcr-concerned-over-law-order-for-afghan-refugees-repatriation/, Zugriff 20.1.2017 
 

 - Thomson Reuters Foundation (12.1.2017): Rise in Afghans returning home threatens overstretched 
resources, U.N. says, http://news.trust.org/item/20170112111806-rfzhx/, Zugriff 19.1.2017 

 

 - RFL/RE (28.1.2017): IMF Says Returning Refugees 'Aggravating' Afghan Government's Capacity, 

http://www.rferl.org/a/imf-afghanistan-refugees-displaced-person-return/28265160.html, Zugriff 15.2.2017 
 

 - UN GASC - General Assembly Security Council (13.12.2016): The situation in Afghanistan and its 
implications for international peace and security, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1049, Zugriff 1912.2016 
 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (3.2.2017): Tough choices for Afghan refugees 
returning home after years in exile, http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/2/589453557/tough-
choices-afghan-refugees-returning-home-years-exile.html, Zugriff 15.2.2017 

 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) (20.6.2016): 

Global Trends: Forced Displacement in 2015, http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf, Zugriff 23.1.2017 
 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (6.2016): Afghanistan - Factsheet, 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Afghanistan%20Factsheet%20-%20JUN16.pdf, Zugriff 
1.2.2017 
 

 - UN OCHA (12.1.2017): Afghanistan: Returnee Crisis Situation Report No. 5 (as of 12 January 2017), 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afghanistan_returnee_crisis_situation_report_no_5_12jan20
17.pdf, Zugriff 19.1.2017 
 

 - UN News Centre (15.11.2016): Afghanistan: UN launches nine-month operation to assist returnees with 
emergency food and cash, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55562#.WIDL1MsweUk, 
Zugriff 20.1.2017 

 

 - Western Union Holdings, Inc (2016): Möglichkeiten, Geld zu erhalten, 
https://www.westernunion.com/at/de/receive-money.html, Zugriff am 25.1.2017 

 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Der unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen 
Akteninhalt, den vorgelegten Verwaltungsakten des BFA und den zur gegenständlichen Rechtssache 
vorliegenden Akten des BVwG. 
 

3.2. Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität, Staatsangehörigkeit, 
Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit der BF getroffen wurden, beruhen diese rein auf den Angaben der 
BF1 im Verfahren vor dem BFA sowie vor dem BVwG und in der Beschwerde, sowie auf der Kenntnis und 
Verwendung der Sprache Farsi. Diese Feststellungen gelten ausschließlich für die Identifizierung der Person der 
BF in den gegenständlichen Verfahren. 
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Das Vorbringen der BF1 war in seiner Gesamtheit - wie noch auszuführen sein wird - nicht geeignet, die 
Notwendigkeit weiterer Erhebungen zu bedingen, in deren Zusammenhang oder zu deren Durchführung der 
korrekte Name der BF notwendig gewesen wäre. Zur Individualisierung der Personen als Verfahrensparteien 
waren die vorgebrachten Namen ausreichend. 
 

3.3. Die Feststellungen zur Ausreise aus Afghanistan und dann aus dem Iran, zur weiteren Reiseroute und zur 
Einreise in Österreich ergeben sich aus dem Akteninhalt. Eine weitere Überprüfung hiezu erübrigt sich, da es für 
das Fluchtvorbringen nicht relevant ist. 
 

3.4. Die Feststellungen zum Vorbringen der BF1 zu den Gründen für das Verlassen Afghanistans und des Iran 
beziehungsweise, dass sie und ihre Kinder nicht nach Afghanistan zurückkehren können, beruhen vor allem auf 
den Angaben der BF1 in der Erstbefragung, in der Einvernahme vor dem BFA und in der Verhandlung vor dem 
BVwG. 
 

Da die von der BF1 vorgebrachten Verfolgungsgründe weder bewiesen noch glaubhaft belegt wurden, ist zur 
Beurteilung, ob diese als glaubhaft gemacht anzusehen sind, auf die persönliche Glaubwürdigkeit der BF1 und 
ihr Vorbringen zu den Fluchtgründen abzustellen. 
 

Wie sich aus der Erstbefragung und der Einvernahme vor dem BFA ergibt, hatte die BF1 ausreichend Zeit und 
Gelegenheit, ihre Fluchtgründe umfassend und im Detail darzulegen sowie allfällige Beweismittel oder Belege 
vorzulegen. Die BF1 wurde vom BFA und vor dem BVwG auch mehrmals zur umfassenden und detaillierten 
Schilderung ihrer Fluchtgründe aufgefordert, sowie über die Folgen unrichtiger Angaben belehrt. 
 

Die BF1 hat im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht die Anträge auf internationalen Schutz ohne unnötigen 
Aufschub zu begründen und alle zur Begründung des Antrages erforderlichen Anhaltspunkte über Nachfrage 
wahrheitsgemäß darzulegen, worauf sie zu Beginn des Verfahrens auch hingewiesen wurde. Auch vor dem 
BVwG wurde die BF1 angehalten, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 
 

3.5. Vorauszuschicken ist, dass die BF1 bei der Erstbefragung vom 30.04.2016 sowie in der Befragung vom 
07.03.2018 angab, dass ihre beiden Kinder, der BF2 und der BF3, keine eigenen Fluchtgründe haben. Im 
Übrigen gab es im konkreten Fall keine Anhaltspunkte dafür, dass (abstrakt mögliche) altersspezifische 
Gefährdungen in den Personen der minderjährigen BF bestehen. Insgesamt wurde im konkreten Fall in Bezug 
auf den BF2 und den BF3 weder eine spezifische Verfolgung auch nur behauptet noch ist eine solche unter dem 
Aspekt der Minderjährigkeit hervorgekommen. 
 

3.6. Die BF1 begründete ihren Antrag auf internationalen Schutz im Wesentlichen damit, ihren ersten Mann 
ohne Erlaubnis ihrer Eltern geheiratet zu haben, weshalb sie nicht nach Afghanistan zurückkehren könne. Im 
Iran sei sie dann von ihrem Onkel mit ihrem zweiten Mann zwangsverheiratet worden und später von ihm 
geflohen. Da sich dieser nach wie vor im Iran aufhalten würde, könne sie auch nicht dorthin zurück. 
 

Wie bereits das BFA zu Recht darauf hingewiesen hat, blieb das Vorbringen der BF1 zu ihrer Flucht aus 
Afghanistan vage und unkonkret. So gab sie in der Einvernahme vom 18.12.2017 dazu aufgefordert, konkrete 
Angaben zu den Geschehnissen in der Heimat zu machen, lediglich wiederholt an, dass sie einen Mann geliebt 
und diesen ohne Erlaubnis ihrer Eltern geheiratet habe. Die beiden seien von Mazar-e Sharif nach Herat und 
schließlich in den Iran geflohen, wo sie später von dessen Tod (in Syrien) erfahren habe. Sie sei sodann vom 
Onkel zwangsverheiratet worden. Dieser Onkel habe selbst Probleme mit dem Vater der BF1 gehabt und sie 
beschimpft und für Sachen beschuldigt, die sie nicht gemacht habe. Nachdem die BF1 - trotz Anleitung - erneut 
keine genauen Angaben machte, wurde sie erneut aufgefordert, in allen Details von den fluchtauslösenden 
Ereignissen zu erzählen; diesbezüglich wurden ihr genaue und gezielte Fragen gestellt (siehe Seite 9 des 
Protokolls der Einvernahme vom 18.12.2017); nichtsdestotrotz gab die BF1 lediglich vage Personenangaben zu 
ihren beiden Ehemännern als Antwort. Weitere Angaben oder Details zu ihren Ausreisegründen unterblieben. 
 

Abgesehen davon ist dem BFA ebenso zuzustimmen, wenn dieses auf die widersprüchlichen Angaben der BF1 
zu ihrem Onkel verwiesen hat. So hat die BF1 anfangs in der Einvernahme vom 18.12.2017 gemeint, dass sich 
all ihre Familienangehörigen, einschließlich ihrer Onkel, in Mazar-e Sharif und Umgebung aufhalten würden, 
wobei sich ihr weiteres Fluchtvorbringen aber auf eine Zwangsverheiratung durch ihren Onkel im Iran bezog. 
Auf diesen Widerspruch angesprochen, meinte sie nur, die Frage nicht gut verstanden zu haben (Seite 10 im 
Protokoll der Einvernahme). 
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Auch die im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht getätigten Angaben zu diesem 
Onkel waren nicht nachvollziehbar. So meinte die BF1, dass sie ihr Onkel im Iran gefunden habe. Zuerst meinte 
sie, dass er ihren Aufenthalt vielleicht über Freunde oder Nachbarn erfahren habe; dann meinte sie, dass ihr 
Vater dem Onkel erzählt habe, dass die BF1 weggelaufen sei. Es erscheint jedoch unplausibel, dass der Vater der 
BF1 seinem Bruder derartigen erzählen sollte, wenn die beiden nach Angaben der BF1 im Streit miteinander 
gewesen sein sollen. 
 

Zusammengefasst war dem Vorbringen der BF1 zu den Gründen für das Verlassen des Heimatstaates und zu 
ihrer Furcht vor Verfolgung im Fall der Rückkehr in den Herkunftsstaat auf Grund der unglaubwürdigen, 
unplausiblen Angaben vor dem BFA sowie dem BVwG die Glaubhaftigkeit zu versagen. 
 

3.7. Auch sonst sind im Verfahren keine Anhaltspunkte hervorgekommen, die eine konkret gegen die Person der 
BF gerichtete asylrelevante Verfolgung für wahrscheinlich erscheinen lassen hätten. 
 

So lässt sich weder hinsichtlich der Eigenschaft als Hazara oder als Schiiten aus den Länderfeststellungen eine 
gezielte generelle Bedrohung erkennen, die geeignet wäre, die BF jedenfalls in ausreichend hohem Maß zu 
betreffen. 
 

Weder in der Einvernahme vor dem BFA noch in der mündlichen Verhandlung gab die BF1 eine konkret sie 
(oder ihre Kinder) betreffende Verfolgung aus Gründen der Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit an. In 
Ermangelung von den BF individuell drohenden Verfolgungshandlungen bleibt im Lichte der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes somit zu prüfen, ob sie im Herkunftsland aufgrund generalisierender Merkmale - 
insbesondere wegen ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara - unabhängig von individuellen Aspekten 
einer über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehenden "Gruppenverfolgung" ausgesetzt wären. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung zwar nicht 
entscheidend, dass sich die Verfolgung gezielt gegen Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch 
gezielt gegen andere Gruppen richtet (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048), jedoch ist für das 
Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich, dass die BF als Angehörige der Volksgruppe der Hazara im Falle 
einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit befürchten müsste, alleine wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe einer Verfolgung iSd GFK ausgesetzt zu sein. So ist festzuhalten, dass unter 
Berücksichtigung der aktuellen Lage in Afghanistan trotz der nach wie vor bestehenden Spannungen und 
Probleme unter den einzelnen Volksgruppen derzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die BF ohne 
Hinzutreten weiterer wesentlicher individueller Umstände als Angehörige der Hazara mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit bloß aus ethnischen oder religiösen Gründen verfolgt werden würden. 
 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verwies in seiner Judikatur zwar auf die schlechte 
Situation für Angehörige der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan, verneinte jedoch eine automatisch 
vorliegende Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK bei einer Rückkehr allein auf Grund der Zugehörigkeit zu 
dieser Volksgruppe (EGMR 05.07.2016, 29.094/09, A.M./Niederlande). 
 

Da eine Gruppenverfolgung - in Hinblick auf die Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit - von Hazara und 
Schiiten in Afghanistan nicht gegeben ist und die BF1 diesbezüglich auch keine individuelle Bedrohung für sich 
oder den BF2 oder den BF3 dargetan hat, lässt sich aus diesem Vorbringen eine asylrelevante Verfolgung der BF 
nicht ableiten. 
 

3.8. Aus der geschilderten Lebenssituation der BF1 vor ihrer Ausreise ergeben sich keine Hinweise auf eine 
Sozialisierung, die sie - würde sie ihr Leben gleicherweise in Afghanistan leben - aufgrund einer Nichtbeachtung 
der herrschenden politischen und/oder religiösen Normen exponiert hätte. Eigenen Angaben zufolge habe sie in 
Afghanistan einen Tschador getragen und das Haus nicht verlassen. 
 

Die Umstände ihres Lebensalltages in Österreich lassen ebenso wenig darauf schließen, dass sie eine derartige 
Lebensführung und Geisteshaltung angenommen hat und dies wesentlicher Bestandteil ihrer jeweiligen Identität 
geworden ist, die sie bei einer Rückkehr in einer die dortigen sozialen Normen verletzenden Weise exponieren 
würde. 
 

Die BF1 wurde in Mazar-e Sharif geboren, zog ihren eigenen Angaben nach zunächst nach Herat und danach in 
den Iran. Aus ihren Angaben im Verfahren ergibt sich, dass sie vor ihrer Ausreise aus Afghanistan (und auch aus 
dem Iran) dort kein Leben geführt hat, das den in Afghanistan überwiegend vorherrschenden gesellschaftlich-
religiösen Zwängen entgegensteht. Sie gab an, drei Jahre Unterricht in einer Moschee in Mazar-e Sharif gehabt 
und danach die Tätigkeit als Schneiderin von ihrer Mutter gelernt zu haben. Sie habe das Haus in Afghanistan 
eigenen Angaben zufolge nie verlassen. Zusammengefasst hat die BF1 zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens 
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eigenständig, sondern nur im Verband ihrer Familie bzw. später mit ihrem ersten Ehemann und nach dessen Tod 
und der arrangierten Heirat mit ihrem zweiten Ehemann gelebt. 
 

Ihren Lebensalltag in Österreich beschrieb die BF1 damit, dass sie mit den anderen BF im Familienverband lebe 
und sich um die Kinder kümmern würde. Sie bringe ihre Kinder zur Schule und hole sie wieder ab bzw. bringe 
sie zum Schwimmen und ein Kind zum Fahrrad fahren bzw. zum Fußballtraining. Sie selbst habe auch das 
Radfahren gelernt und auch einen Fahrradschein gemacht. Die BF1 hat zwar nachweislich an Deutschkursen 
teilgenommen, jedoch diesbezüglich noch keine Prüfungen abgelegt. Sie konnte in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung einfache Fragen in deutscher Sprache beantworten. Damit verfügt die BF1 zwar über 
rudimentäre Sprachkenntnisse, jedoch nicht über die notwendige Kommunikationsfähigkeit, die für eine frei 
bestimmte Lebensweise essentiell ist. So hat sie auch in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gemeint, dass sie erst die deutsche Sprache so weit lernen müsse, dass sie sich 
unterhalten und schreiben könne, um ihren Wunschberuf als Schneiderin weiter verfolgen zu können. Weitere - 
konkretere - Schritte in Hinblick auf ihre berufliche Zukunft hat die BF1 in den knapp drei Jahren, in denen sie 
in Österreich ist, nicht gesetzt. Aus den Angaben in der mündlichen Verhandlung kam hervor, dass sie sich trotz 
ihres konkreten Berufswunsches dennoch mit dem Beruf an sich nicht konkret auseinandergesetzt hat; 
diesbezüglich meinte sie zwar, sich erkundigt zu haben, jedoch zuerst ihre Sprachdefizite verbessern zu müssen; 
welche genaue Ausbildung sie brauche, wisse sie nicht (Seite 13 des Verhandlungsprotokolls). 
 

Die Bestrebungen der BF1, einen Beruf zu ergreifen, blieben letztlich abstrakt, sodass auch unter diesem 
Gesichtspunkt nicht hervorkam, dass es ein wesentlicher Bestandteil ihrer Identität geworden wäre, selbstständig 
zu leben und sich ihren Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften bzw. aus eigenem zum Lebensunterhalt ihrer 
Familie beizutragen. 
 

In einer Gesamtschau ist zu sagen, dass weder aus der Lebensweise der BF1 noch aus den von ihr geäußerten 
Wünschen für sich selbst und für ihre Kinder ein nachhaltiger, substanzieller Bruch mit den gesellschaftlichen 
Normen Afghanistans zu erkennen ist. Die Lebensgestaltung der BF1 hat sich im Vergleich zu ihrem Leben in 
Afghanistan und im Iran nicht wesentlich verändert. 
 

Hinsichtlich der äußeren Erscheinung der BF1 ist festzuhalten, dass diese in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung einen locker um den Kopf gehängten Schal trug. Laut eigenen Angaben in der 
mündlichen Verhandlung habe sie in Afghanistan einen Tschador tragen müssen, sodass man nicht einmal ihr 
Gesicht gesehen habe (Seite 6 des Verhandlungsprotokolls). 
 

Diesbezüglich wird festgehalten, dass nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung (siehe diesbezüglich VwGH 
23.01.2018, Ra 2017/18/0301) "nicht jede Änderung der Lebensführung einer Asylwerberin während ihres 
Aufenthalts in Österreich, die im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht mehr aufrecht erhalten werden 
könnte, dazu führt, dass der Asylwerberin deshalb 

internationaler Schutz gewährt werden muss. ... Entscheidend ist 

vielmehr eine grundlegende und auch entsprechend verfestigte Änderung der Lebensführung der Asylwerberin, 
in der die Anerkennung, die Inanspruchnahme oder die Ausübung ihrer Grundrechte zum Ausdruck kommt, die 
zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Identität geworden ist, und die bei Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht 
gelebt werden könnte (vgl. idS VwGH 22.3.2017, Ra 2016/18/0388)." 
 

Demnach kann der Kleidungsstil für sich alleine genommen nicht als ausschlaggebendes Kriterium für einen 
"westlichen Lebensstil" angesehen werden. Vielmehr sind die von der BF1 tatsächlich gelebten Umstände 
maßgeblich für eine selbstbestimmte "westliche" Lebensweise. Die oben erörterten Gesichtspunkte sind zur 
Determinierung der inneren Geisteshaltung wesentlicher als die bloße nach außen wahrnehmbare Art der 
Bekleidung. Es müssen folglich weitere Umstände hinzutreten, um von einer "westlichen Orientierung" 
ausgehen zu können, was gegenständlich nicht der Fall ist. 
 

Im Übrigen ist an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass - wie im Protokoll der Befragung vom 18.12.2017 
ersichtlich und wie im angefochtenen Bescheid des BFA angemerkt wurde - die BF1 anlässlich der Begrüßung 
bei der genannten Einvernahme den Handschlag mit dem Organwalter aus Glaubensgründen verweigerte, dies 
wiederholte sich auch nach abgeschlossener Verhandlung vor dem BVwG. Dazu ist festzuhalten, dass es jeder 
Person überlassen bleibt, ob und aus welchen Gründen sie ein solches Verhalten setzt. Maßgeblich für das 
gegenständliche Verfahren ist lediglich, dass ein solches Verhalten der BF nicht etwa den traditionellen Normen 
ihres Heimatlandes zuwiderläuft. 
 

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen und aus dem im Rahmen der Beschwerdeverhandlung 
gewonnenen Gesamteindruck von der BF1 lässt sich eine Verinnerlichung einer als den traditionellen Normen 
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des Heimatlandes zuwiderlaufenden und dort als "westlich" wahrgenommen Lebensweise zusammenschauend 
nicht ableiten. 
 

3.9. Im vorliegenden Fall konnte nicht festgestellt werden, dass der Inhalt der Bescheide des BFA an 
Rechtswidrigkeit leidet und eine Verletzung von Verfahrensvorschriften vorliegen würde, zumal im gesamten 
Verfahren vor dem BFA keinerlei Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich sind, dass die belangte Behörde 
rechtswidrig oder gar willkürlich entschieden hätte. Vielmehr wurde der BF1 ausreichende Möglichkeiten 
eingeräumt, ihr Fluchtvorbringen darzulegen, gegebenenfalls zu ergänzen, beziehungsweise aufgetretene 
Unklarheiten oder Widersprüche zu beseitigen, sowie allfällige Beweismittel vorzulegen. Die maßgebenden 
Erwägungen, von denen sich die belangte Behörde bei ihrer Begründung leiten ließ, sind in den angefochtenen 
Bescheiden in umfassender und übersichtlicher Art dargelegt. 
 

3.10. Die von der belangten Behörde in den gegenständlich angefochtenen Bescheiden getroffenen 
Feststellungen zur allgemeinen Lage im Herkunftsstaat ergeben sich aus den von ihr in das Verfahren 
eingebrachten und in den Bescheiden ausführlich dargelegten herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen. Die 
belangte Behörde hat dabei Berichte verschiedenster allgemein anerkannter Institutionen berücksichtigt. Diese 
Quellen liegen dem BVwG von Amts wegen vor und decken sich im Wesentlichen mit dem Amtswissen des 
BVwG, das sich aus der ständigen Beachtung der aktuellen Quellenlage (Einsicht in aktuelle Berichte zur Lage 
im Herkunftsstaat) ergibt. 
 

Insoweit die belangte Behörde ihren Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums 
zugrunde gelegt hat, ist erneut auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 
Berücksichtigung der dem BVwG von Amts wegen vorliegenden Berichten aktuelleren Datums für die 
Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie des Umstandes, dass diese 
Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den 
Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an 
der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu Spruchteil A) Abweisung der Beschwerden: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. 
 

Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (Genfer 
Flüchtlingskonvention - GFK), droht. 
 

Als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter 
Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage 
oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer 
staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet 
und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die "wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung" (vgl. VwGH 22.12.1999, Zahl: 99/01/0334; 21.12.2000, Zahl: 

2000/01/0131; 25.01.2001, Zahl: 2001/20/0011). Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen 
Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar 
ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, 
sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde 
(VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370; 21.09.2000, Zahl: 2000/20/0286). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des 
Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zahl: 
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99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 19.12.1995, Zahl: 

94/20/0858; 23.09.1998, Zahl: 98/01/0224; 09.03.1999, Zahl: 

98/01/0318; 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370; 06.10.1999, Zahl: 

99/01/0279 mwN; 19.10.2000, Zahl: 98/20/0233; 21.12.2000, Zahl: 

2000/01/0131; 25.01.2001, Zahl: 2001/20/0011). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen muss 
(VwGH 09.03.1999, Zahl: 

98/01/0318; 19.10.2000, Zahl: 98/20/0233). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im 
Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem 
Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zahl: 92/01/0792; 09.03.1999, Zahl: 
98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen haben, welche 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb 
ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem 
Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit 
nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 
Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zahl: 94/19/0183). 
 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist 
erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht 
gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, Zahl: 94/18/0263; 01.02.1995, Zahl: 94/18/0731). Die mangelnde 
Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht - diesfalls wäre 
fraglich, ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann -, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt 
vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor Übergriffen durch 
Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. 
Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von 
staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann 
(VwGH 22.03.2000, Zahl: 99/01/0256). 
 

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten 
Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig 
Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende 
mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von 
individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370; 
22.10.2002, Zahl: 2000/01/0322). 
 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten Staatsgebiet seines 
Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 
10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von 
Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall 
liegt eine sog. "inländische Fluchtalternative" vor. Der Begriff "inländische Fluchtalternative" trägt dem 
Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, 
wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des 
Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zahl: 98/01/0503 und Zahl: 98/01/0648). 
 

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor 
asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, können die Annahme begründen, dass der Anlass für die 
Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings reicht eine bloße - möglicherweise 
vorübergehende - Veränderung der Umstände, die für die Furcht des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung 
mitbestimmend waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände iSd. Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK 
mit sich brachten, nicht aus, um diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, Zahl: 98/20/0399; 
03.05.2000, Zahl: 99/01/0359). 
 

Die BF1 konnte keine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende an asylrelevante Merkmale im Sinne der 
GFK anknüpfende Verfolgung für sich oder ihre beiden Kinder in Afghanistan glaubhaft machen. Eine solche ist 
auch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Den BF wurde 
gerade aufgrund der aktuellen Lage in Afghanistan in Zusammenhang mit ihrer individuellen Situation bereits 
der Status von subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt. 
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Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. der angefochtenen Bescheide gemäß § 3 Abs. 1 AsylG als 
unbegründet abzuweisen. 
 

Zu Spruchteil B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
 

Im vorliegenden Fall liegen die tragenden Elemente der Entscheidung allein in der Bewertung der 
Glaubwürdigkeit der Angaben der BF1 zu ihren Fluchtgründen und zur allgemeinen Situation im Heimat- oder 
Herkunftsstaat der BF, die auf den umfassenden und aktuellen Feststellungen der Behörde über die Lage im 
Heimat- oder Herkunftsstaat beruht, und demgemäß in Tatbestandsfragen. 
 

Hinsichtlich der Einordnung des Sachverhaltes konnte sich das Bundesverwaltungsgericht insbesondere auf die 
Rechtsprechung der Höchstgerichte und des EGMR beziehungsweise auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. 
Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den rechtlichen Erwägungen wiedergegeben. 
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